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An das 
Präsidium des Nationalrates 
clo Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

BUNDESMINISTERIUM fUr 
WIRTSCHAFT und ARBEIT 

Name/Durchwahl: ' 
MR Dr. Jilg/3015 

Geschäftszahl: 
551.306/1-VIlI/1I01 

Betreff: Novelle zum Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982, 
Begutachtung 

Bezugnehmend auf die Entschließung des Nationalrates aus Anlaß der 

Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes 1961, BGBI.Nr.178/1961. 

übermittelt das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in der Beilage den 

Entwurf einer Novelle zum Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982. 

Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde der 31. August 2001 vorgesehen. 

Dieser Gesetzesentwurf wurde auch gleichzeitig unter Berufung auf die Verein­

barung über den Konsultationsmechanismus, BGB!. I Nr. 35/1999, übermittelt. Ein 

Verlangen gemäß Art. 2 Abs. 1 kann bis 31. August 2001 gestellt werden. Ein 

derartiges Verlangen gilt als rechtzeitig gestellt, wenn es wahlweise bei folgenden 

Stellen vor Ablauf des letzten Tages der Frist einlangt: 

• Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 1015 Wien, 

Schwarzenbergplatz 1 

A-Schwarzenbergplatz 1, Tel: +43 (1) (1) 71100-0. Fax: +43 (1) (1) 714 3583 
E-Mail: post@VII11.bmwa.gv.at, Homepage: www.bmwa.gv.at 
DVR: 0037257 
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• Fax Nr.: +01 7143583 

• E-Mail: post@VIl11.bmwa.gv.at 

Beilage 

Für die Richtigkeit 
denLAusfertigUng: 

\. ,,~r 
" J II \ 

Wien, am :':'). Juni 2001 

Dr. Bartenstein 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982, BGBL Nr. 546, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 266/1984, BGBI. Nr. 65211987, BGBI. Nr. 339/1988, BGBI. Nr. 383/1992, BGBL Nr. 
835/1995, BGBL Nr. 792/1996 und BGBI. I Nr. 179/1998 wird geändert wie folgt: 

J. (Verjassungsbestimmung) Art. I lautet: 

"Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in den Artikeln II, III und IV des Erdöl­
Bevorratungs- und Meldegesetzes 1982, BGBl. Nr. 546, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 
266/1984, BGBI. NT. 65211987, BGBI. Nr. 339/1988, BGBI. Nr. 383/1992, BGBI. Nr. 835/1995, BGBL 
NT. 792/1996 und BGBI. I Nr. 179/1998 und in den Z 2 bis 15 des Bundesgesetzes, mit dem das Erdöl­
Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 geändert wird, BGBI. I Nr .• 2001, enthalten sind, sowie die 
Vollziehung dieser Vorschriften sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2006 auch in den Belangen Bun­
dessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz etwas anderes vorsieht. 

(2) Dieser Artikel tritt mit I. Jänner 2002 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut." 

2. Art. II § 1 Abs. J Z 2 lautet: 
,,2. "Erdöl" 

a) Erdöle und Öle aus bituminösen Mineralien, roh, der Position 2709 00 der Kombinierten No­
menklatur, Verordnung (EWG) Nr. 2658/1987, des Rates über die zoJltarifliche und statisti­
sche Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ausgenommen hochschwefelhältiges 
bituminöses Schieferöl; 

b) Halbfertigerzeugnisse der Produktgruppe "Heizöle" Waren der Unterpositionen 2710 00 71, 
2710 00 72, 2710 00 81, 2710 0083 zur Erzeugung von Erdölprodukten gemäß Z 3;" 

3. Dem Art. II § I wirdfolgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie 68/414/EWG des Rates vom 20. Dezember 1968 zur 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölprodukten zu halten 
(ABI. Nr. L 308 vom 23.12.1986; S. 14), in der Fassung der Richtlinie 98/93/EG des Rates vom 14. De­
zember 1998 (ABI. Nr. L 358 vom 31.12.1998; S. 100) umgesetzt." 

4. Im Art. JI § 3 Abs. 2bis 4, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, 3 und 5 bis 7, § 8 Abs. 2 und 3, § 9 Abs. 2 und 3, § J I, 
§ 12 Abs. 1 und 2. §§ 13 bis 15, § 16 Abs. I, § 17 Abs. I, § 18 Abs. 3, 5 und 6, Art. 1/1 Abs. 2 und 5 bis 
8.sowie Art. IV Abs. 2 und 3 wird die Bezeichnung "wirtschaftliche Angelegenheiten" durch die Bezeich­
nung "Wirtschaft und Arbeit" ersetzt . .. 

5. Art. 11 § 3 Abs. 5 lautet: 

"(5) Der Vorjahresimport wird durch die im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr (lmportperiode) 
importierten Mengen an Erdöl oder Erdölprodukten bestimmt. Er ist um jene Mengen an Erdöl oder Erd­
ölprodukten zu vermindern, welche der Vorratspflichtige im gleichen Zeitraum exportierte. Nicht als 
Export abzugsfahig sind jene Mengen an Treibstoffen, die im Inland zur Betankung im Rahmen der inter­
nationalen Luftfahrt sowie der Binnenschifffahrt dienen. Dabei kann der Export von Rohöl oder Erdöl­
produkten unter Zugrundelegung des Umrechnungsschlüssels gemäß § 8 Abs. 4 vom Import an Rohöl 
abgezogen werden. Der Import an Erdölprodukten kann durch den Export von Erdölprodukten innerhalb 
der Gruppen von 

I. Benzinen und Testbenzinen; 
2. Petroleum und Gasölen; 
3. Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausgenommen Schmierälen flir schmierende Zwecke), 

anderen Ölen und Rückständen 

vermindert werden." 

6. Art. II § 5 Abs. 6 Z 7 lautet: 
,,7. Die Beschaffung und der Verkauf von Lagerbeständen sowie die Vergabe von Aufträgen über 

200000 Euro müssen grundsätzlich im Wege der Ausschreibung erfolgen. Nur in jenen Fällen, in 
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denen eine Ausschreibung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit widerspricht, darf mit be­
schränkter Ausschreibung oder freihändig vergeben werden." 

7. Art. II § 8 Abs. 1 lautet: 

,,§ 8. (1) Sofern die Pflichtlagermenge, berechnet in Eröleinheiten gemäß Abs. 4 gleich bleibt, kann 
der Vorratspflichtige an Stelle von Erdölprodukten Erdöl im Sinne des § I Abs. I Z 2a lagern oder Erdöl­
produkte im Ausmaß von höchstens 20% der Mengen der nachstehend genannten Produkten gruppen 
untereinander austauschen: 

1. Benzine und Testbenzine; 
2. Petroleum und Gasöle; 
3. Heizöle, Spindel- und Schmieröle (ausgenommen Schmieröle für schmierende Zwecke), andere 

Öle und Rückstände zur Weiterverarbeitung. 

Der Vorratspflichtige kann ferner anstelle von Erdöl im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2a Erdölprodukte lagern, 
wobei jedoch der Anteil von 

1. Benzinen und Testbenzinen 20 %; 
2. Petroleum und Gasölen 20 % 

an der durch Erdölprodukte substituierten Pflichtnotstandsreserve an Erdöl, ausgedruckt in Erdöleinheiten 
gemäß Abs. 4 nicht unterschreiten darf. Der Anteil von Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausgenom­
men Schmierölen für schmierende Zwecke), anderen Ölen und Rückständen darf jedoch 40 % an der 
durch Erdölprodukte substituierten Pflichtnotstandsreserve an Erdöl, ausgedruckt in Erdöleinheiten gern. 
Abs. 4 nicht überschreiten. Erdölfraktionen zur Weiterverarbeitung, Rückstände, Halbfertigerzeugnisse 
und andere Komponenten, die der Herstellung der vorgenannten Produkte dienen, sind diesen nach er­
folgter Substitution nach ihrer Beschaffenheit zuzurechnen." 

8. Art. Il § 8 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der Berechnung der Ersatzmengen gemäß Abs.l bis 3 sind folgende Umrechnungsschlüssel 
zugrunde zu legen: 

Energieträger Erdöleinheiten 

1 kg Erdöl gemäß § I Abs. I Z 2 lit. a ............................................................................ I 

I kg Erdölprodukte (einschließlich Halbfabrikate gemäß § 1 Abs. I Z 2 lit. b ............... 1,150 

1 kg Steinkohle oder Steinkohlenkoks ............................................................................ 0,760 
3 

I m n Erdgas .................................................................................................................... 0,860" 

9. Art. Il § 21 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer seiner Vorratspflicht nach § 2 nicht nach­
kommt, und ist von der Bezirksven.valtungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 60000 Euro, im Fall der fahr­
lässigen Begehung mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen." 

10. Art. Il § 22 lautet: 

,,§ 22. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Ven.valtungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbe­
hörde mit Geldstrafe bis zu 2 000 Euro zu bestrafen, wer 

1. den Bestimmungen des § 4 Abs.2 über das Verbot der Weiteruberbindung einer gemäß § 4 Abs. I 
Z 3 übernommenen Verpflichtung zuwiderhandelt, 

2. die Tätigkeit eines Lagerhalters ohne Genehmigung nach § 5 ausübt, 
3. als Lagerhalter die erforderlichen Bestätigungen nach § 5 Abs.3 nicht ausstellt oder nicht anzeigt, 
4. als Lagerhalter den HöchsttariffUr die Übernahme der Vorratspflicht nach § 5 Abs.5 überschrei­

tet, 
5. als Lagerhalter, für den eine Bundeshaftung übernommen wurde, gegen die Bestimmungen des § 

5 Abs.6 verstößt, 
6. die Meldungen und Auskünfte gemäß den §§ 11, 12, 13, 14 und 18 nicht oder nicht rechtzeitig, 

unrichtig oder unvollständig erstattet, 
7. die Bestimmungen des § 15 über die Führung von Aufzeichnungen nicht befolgt, 
8. der Verpflichtung, die Kontrollen gemäß § 17 zu dulden, zuwiderhandelt, 
9. der Verpflichtung zur Vorlage eines Meldescheines gemäß § 18 nicht nachkommt; 

10. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers fUr Wirtschaft und Arbeit gemäß § 25 
Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht nachkommt. 

§ 21 AbsA gilt." 
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11. 1m Art. 11 werdenfolgende §§ 25 und 26 angefügt: 

,,§ 25. (l) Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, statistische Erhebungen 
und sonstige statistische Arbeiten über die Lagerung und den Vertrieb von Erdöl und Erdölerzeugnissen 
anzuordnen und durchzufiihren. Von dieser Ermächtigung nicht umfasst sind statistische Erhebungen in 
Bezug auf die Gewinnung von flüssigen Kohlenwasserstoffen. 

(2) Die Anordnung der statistischen Erhebungen hat durch Verordnung zu erfolgen. Die Verordnung 
hat neben der Anordnung von statistischen Erhebungen insbesondere zu enthalten: 

1. Die Erhebungsmasse; 
2. statistische Einheiten; 
3. die Art der statistischen Erhebung; 
4. Erhebungsmerkmale; 
5. Merkmalsausprägung; 
6. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung; 
7. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist; 
8. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu veröffentlichen sind, 

wobei die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 Bundesstatistikgesetz 2000, BGB!. I Nr. 163/1999, zu 
beachten sind. 

(3) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt "Statistik Österreich" für Zwecke der 
Bundesstatistik ist zulässig. 

(4) Die Durchfuhrung der Erhebungen und sowie die Verarbeitung der auf Grund dieser Erhebungen 
beschafften Daten hat unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 
2000, BGBL I NT. 16311999, zu erfolgen. 

§ 26. Die Übermittlung von Daten an das Bundesministerium fUr Wirtschaft und Arbeit auf Grund 
der in den Art. II und II1 festgelegten Meldepflichten und statistischen Erhebungen ist auf elektronischem 
Wege zulässig, wenn vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur VerfUgung gestellte Formate 
verwendet werden." 

12. Art. 111 Abs. 9 und 10 lauten: 

,,(9) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 7 
000 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Abs.l nicht ständig die vorge­
schriebenen Brennstoffvorräte hält. 

(10) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2 
000 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer die Meldungen und Auskünfte gemäß Abs.6 und 7 nicht oder nicht 
rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig erstattet." 

13. Art. IV Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft." 

14. Nach Art. IV Abs. 1 b wird folgender Abs. 1 c eingefogt: 

,,(1c) Art. II § 1 Abs. 1 Z 2, § 1 Abs. 3, § 3 Abs. 2 bis 4, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, 3 und 5, Abs. 6 Z 1, 
3,4,6und7undAbs.7,§8,§9Abs.2und3,§ 11,§ 12,§§ 13 bis 15,§ 16Abs.I,§ 17Abs.l,§ 18 
Abs. 3, 5 Z 1 und Abs. 6 ZI und 3, § 21 Abs. I, § 22 sowie §§ 25 und 26, Art. III Abs. 2 und 5 bis 8 so­
wie Art. IV Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200) 
treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. Art. II § 3 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx/200 1 tritt mit 1. April 2002 in Kraft." 
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Vorblatt 

Probleme: 

Das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 läuft, wie auch andere, sogenannte Wirtschaftslenkungs­
gesetze, am 31.12.2001 aus. 

Umsetzung der Richtlinie 68/414/EWG des Rates vom 20. Dezember 1968 zur Verpflichtung der Mit­
gliedstaaten der EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölprodukten zu halten, in der Fassung der 
Richtlinie 98/93/EG des Rates vom 14. Dezember 1998. 

Umstellung von Schilling- auf Euro-Beträge. 

Ziele: 

Weitergeltung des Gesetzes. 

Herstellung der EU-Konformität. 

Schaffung einer Rechtsgrundlage fur statistische Erhebungen. 

Inhalt: 

Auf flinf Jahre befristete Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes. 

Umsetzung der Richtlinie 68/414/EWG des Rates vom 20. Dezember 1968 zur Verpflichtung der Mit­
gliedstaaten der EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölprodukten zu halten, in der Fassung der 
Richtlinie 98/93/EG des Rates vom 14. Dezember 1998. 

Schaffung einer Rechtsgrundlage flir statistische Erhebungen flir die Lagerung und den Vertrieb von 
Erdölerzeugnissen. 

Umstellung von Schilling- auf Euro-Beträge. 

Anpassungen an das Bundesministeriengesetz auf Grund der BMG-Novelle BGBI. I Nr. 16/2000. 

Alternativen: 

Keine. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine 

Finanzielle Auswirkungen: 

Mit Hinblick darauf, dass keine die administrative Ablaufstruktur beeinflussenden Änderungen vorgese­
hen sind, kann von der bisherigen Kostenstruktur ausgegangen werden. 

EU-Konformität: 

Gegeben 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Als Teilnehmerstaat, auf den das Übereinkommen über ein Internationales Energieprogramm, BGBI. 
Nr. 317/1976 (IEP-Übereinkommen), Anwendung findet, hat sich Österreich verpflichtet, im Rahmen 
eines Systems der gemeinsamen Selbstversorgung mit Öl in Notständen ausreichende Notstandsreserven 
zu unterhalten, um ohne Netto-Öleinfuhren den Verbrauch mindestens 90 Tage lang decken zu können. 
Durch das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz, BGBI. Nr.318/1976, das durch das Erdöl-Bevor­
ratungs- und Meldegesetz 1982, BGBI. Nr.546, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 17911998 (im folgenden: EBMG 1982), ersetzt wurde, wurden die innerstaatlichen Voraussetzungen 
fur die Erfullung der im IEP-Übereinkommen festgelegten völkerrechtlichen Verpflichtungen Öster­
reichs, die sich auch als zentrales Anliegen der wirtschaftlichen Landesverteidigung darstellen, geschaf­
fen. 
Durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (EU) ist Österreich auch zur Haltung von Pflicht­
notstandsreserven an Erdöl und Erdölprodukten auf Grund der Richtlinie des Rates 68/414/EWG vom 
20. Dezember 1968, ABI. EG L 308/14 vom 23. Dezember 1968 [CELEX Nr.: 368L04141, betreffend 
die Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EWG, Mindestvorräte an Erdölvorräten und/oder Erdölerzeug­
nissen zu halten, geändert durch die Richtlinie des Rates 72/425/EWG vom 19. Dezember 1972, ABI. EG 
L 291/154 vom 28. Dezember 1972 [CE LEX Nr. : 372L0425], verpflichtet, Vorräte in einer Höhe zu 
halten, die dem durchschnittlichen Inlandsverbrauch von 90 Tagen des vorhergehenden Kalenderjahres 
entspricht. 
Durch die Änderung dieser Richtlinien durch die Richtlinie 98/93/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 
zur Änderung der Richtlinie 68/414/EWG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten der EWG, Mindestvor­
räte an Erdölvorräten und/oder Erdölerzeugnissen zu halten (ABI. EG L 358/100 vom 31. 12. 98) ergibt 
sich folgender Anpassungsbedarf: 

Ausweitung der Pflichtbevorratung aufFlugtreibstoffe; 
• Ausweitung der Pflichtbevorratung für Bunkerungen der internationalen Binnenschifffahrt; 
• Anpassungen bei der Substitution von Erdöl durch Erdölerzeugnisse. 

Statistik: 

Gemäß § 73 Abs. 2 und 3 iVm mit Anlage 11 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBI. I Nr. 163/1999, 
entfallt mit Ablauf des 31. Dezember 2002 die Rechtsgrundlage für die Verordnung des Bundesministers 
für wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend statistische Erhebungen über die Lagerung und den Ver­
trieb von Erdöl und Erdölerzeugnissen (Erdölstatistik-Verordnung 1995), BGBI. Nr. 230/1995. Gegens­
tand der Erhebungen sind Angaben über Autbringung, Lagerbewegung und Verbrauch von Erdöl und 
Erdölerzeugnissen. 

Zur Erstellung gesamtösterreichischer Marktverbrauchsdaten und Energiebilanzen sowie zur Erfu/lung 
völkerrechtlicher Meldepflichten gegenüber der Internationalen Energieagentur und der EU ist die Er­
stellung dieser Statistik auch in Zukunft erforderlich. 

In Anbetracht des engen Zusammenhangs zwischen Marktverbrauch und Pflichtbevorratung erscheint es 
daher zweckmäßig, die gesetzliche Ermächtigung tur diese Statistik im EBMG 1982 zu verankern. 

Euro ab 1. Jänner 2002: 

Die Eintuhrung des Euro mit I. Jänner 2002 als gemeinsame Währung der an der 3. Stufe der Wirt­
schafts- und Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten hat zur Folge, dass nach Artikel 14 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 974/98 des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einftihrung des Euro (ABI. EG L 139 vom 
11.5.1998) iVm Artikel 5 der Verordnung (EG) 1103/97 des Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte 
Vorschriften im Zusammenhang mit der Eintuhrung des Euro (ABI. EG L 162 vom 19.6.1997), alle in 
Rechtsvorschriften enthaltenen Schillingangaben als Bezugnahme auf die Euro-Einheit entsprechend dem 
Umrechnungskurs zu verstehen sind. 

Auf Grund dieser Bestimmungen wäre es an sich nicht zwingend erforderlich, eine NovelIierung dieses 
Gesetzes vorzunehmen. Es empfiehlt sich jedoch sowohl aus Grunden der Rechtssicherheit als auch der 
Verständlichkeit der Rechtsvorschriften, diese Anpassung bei dieser Gelegenheit vorzunehmen. 

Bundesministeriengesetz-Novelle: 

Durch die Novelle zum Bundesministeriengesetz, BGBI. I Nr. 16/2000, ist es erforderlich, die Bezeich­
nungen der Bundesministerien entsprechend zu ändern. 
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Zielsetzung: 

Zielsetzung der vorliegenden Novelle ist es daher, 

das EBMG 1982 um weitere runf Jahre bis zum 31. Dezember 2006 zu verlängern; 

die auf Grund der Erdölbevorratungsrichtlinie erforderlichen Änderungen umzusetzen; 

eine gesetzliche Grundlage rurdie Erdölstatistik-Verordnung 1995 zu schaffen; 

• die Bestimmungen von Schilling- auf Eurobeträge abzuändern; 

die Anpassung an das Bundesministeriengesetz auf Grund der BMG-Novelle BGBL I Nr. 16/2000 
durchzuruhren. 

Vollzugs kosten : 

Das EBMG wird seit 1. Juli 1976 vollzogen. Änderungen in der administrativen Ablaufstruktur werden 
durch diese Novelle nicht bewirkt, es wird lediglich der zeitliche Geltungsbereich bis zum 31. Dezember 
2006 verlängert. Sohin kann auch weiterhin von der bisherigen Kostenstruktur ausgegangen werden. Mit 
folgenden Kosten rur den Bund ist jährlich zu rechnen: 

a) Personalkosten: 
Ala 
Bib 
D/d 

b) Sachkosten: 

0,25 (837 747) 
0,5 (510 583) 
0,25 (286 782) 

1,0 Bedienstete 

12% der Personalkosten 

c) Raumkosten: 
1 Bediensteter x 14 mC x 200,- x 12 Monate 

d) Verwaltungsgemein kosten: 
20% der Personalkosten 

Gesamtkosten 

209436,75 
255291,50 

71695,50 

536423,75 

64370,85 

33600,-

107284,75 

741 679,35 

Diese Aufstellung enthält nur jene Kosten, die dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen­
heiten aus der Vollziehung dieses Bundesgesetzes entstehen, nicht jedoch jene, die den Unternehmungen 
oder dem Bundesministerium fur Finanzen bzw. den Zollbehörden für ihre anlässlich der zollbehördli­
chen Abwicklung geleistete Vollziehung dieses Bundesgesetzes erwachsen. 

Enthalten sind ebenfalls nicht jene Kosten, die aus den vorbereitenden legistischen Arbeiten für diese 
Novelle erwachsen. 

Im Hinblick auf die seit Jahren laufende Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind keine zusätzlichen Plan­
stellen erforderlich. 

Kompetenzgrundlage: 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf dessen Art. L 

Die Zustimmung des Bundesrates ist gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG erforderlich. 

Die EU-Kompatibilität ist gegeben. 

Besonderer Teil 

Zu Z I (Art. I): 

Mangels eines eigenen Kompetenztatbestandes im Art. 10 B-VG ist es erforderlich, den Wirtschaftslen­
kungsgesetzen eine Verfassungsbestimmung (Kompetenzdeckungsklausel) zugrunde zu legen. 

Die Verfassungsbestimmung wird inhaltlich nicht geändert, sondern es erfolgt lediglich die Verlängerung 
des zeitlichen Geltungsbereiches um fUnf Jahre bis zum 3 L Dezember 2006. Damit wird gewährleistet, 
dass Österreich neben seinen, mit dem IEP-Übereinkommen eingegangenen völkerrechtlichen Verpflich­
tungen auch den Verpflichtungen durch den EU-Beitritt nachkommen kann. 

Auf die gemäß Art. 44 Abs. 2 B-VG erforderliche Zustimmung des Bundesrates wird verwiesen. 
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Zu Z 2 und 8 (Art. 11 § 1 Abs. 1 Z 2 und § 8 Abs. 4): 

Die aufgrund der derzeit geltenden Begriffsbestimmungen im EBMG 1982 getroffene Zuordnung der 
Pflichtnotstandsreserven nach Bevorratungsgruppen fUhrt zum Ausweis eines zu hohen Heizölanteiles, im 
Besonderen von Heizöl schwer. Dadurch wird der Effekt einer nicht verbrauchsbezogenen Bevorratung 
verstärkt. 

Bei eingehender Betrachtung wird ersichtlich, dass gemäß den derzeitigen Zuordnungs grundsätzen, Halb­
fertigerzeugnisse (feedstocks) den im § lAbs. 1 Z 3 li1. abis d bezeichneten Bevorratungsgruppen unter 
Anwendung der entsprechenden Positionen der Kombinierten Nomenklatur zugeordnet werden. Dies hat 
zur Folge, dass Halbfertigerzeugnisse der Produkt(Bevorratungs-)gruppe "Heizöle" Waren der Unterpo­
sitionen 2710 00 71,271000 72, 2710 00 81, 2710 00 83, aus denen Fertigerzeugnisse wie Benzine, 
Petroleum und Gasöle, hergestellt werden, als Pflichtnotstandsreserven in der Bevorratungsgruppe der 
"Heizöle" ausgewiesen werden. Dem zu hohen Ansatz bei den ,,Heizölen" steht dementsprechend ein zu 
niedriger bei den beiden Bevorratungsgruppen "Benzine" und "Mitteldestillate" gegenüber. 

Gemäß der Definition der IEA sind die vorbezeichneten Halbfertigerzeugnisse (z.B. vacuum gas oil) als 
"refinery feedstocks", die zu Fertigerzeugnissen weiterverarbeitet werden, grundsätzlich dem Rohöl 
zuzuordnen. Da auch in der EU-Richtlinie 98/93/EG im Artikel 5 der Begriff der Halbfertigerzeugnisse 
aufgenommen wurde, ist fUr die Haltung von Pflichtnotstandsreserven auf Grundlage des Inlandsverbrau­
ches, eine diesen Anforderungen entsprechende, neue Definition fUr Halbfertigerzeugnisse vorzusehen. 

Dies wird durch die Bildung einer eigenen Untergruppe fur die Halbfertigerzeugnisse der Produktgruppe 
"Heizöle" , die der Hauptgruppe der "Rohöle" zugeordnet werden, erreicht. 

Gleichzeitig ist auch der im § 8 Abs. 4 enthaltene Umrechnungsschlüssel den neuen Zuordnungen zu den 
Produktgruppen anzupassen. 

Zu Z 3 (§ 1 Abs. 3): 

Die Verpflichtung zur Zitierung der umgesetzten Richtlinie ergibt sich eben aus Artikel 3 Abs. 2 der 
ErdÖJbevorratungsrichtlinie. 

ZuZ4: 

Durch diese Bestimmung erfolgt lediglich die Anpassung an das Bundesministeriengesetz auf Grund der 
BMG-Novelle BGBI. I Nr. 16/2000. 

Zu Z 5 (Art. Il § 3 Abs. 5): 

Gemäß Artikel lAbs. 1 Zider Richtlinie 98/93/EG haben die Mitgliedstaaten ständig Vorräte an Erdöl­
erzeugnissen in einer Höhe zu halten, die bei jeder Kategorie der in Artikel 2 genannten Erdölerzeugnisse 
mindestens dem nach dem Tagesdurchschnitt errechneten Inlandsverbrauch an 90 Tagen des vorherge­
henden Kalenderjahres nach Artikel 4 entspricht. 

Artikel 1 Abs. 3 definiert folgende Kategorien von Erdölerzeugnissen als vorratspflichtig: 

Motorenbenzin und Flugtreibstoffe (Flugbenzin und Flugturbinenkraftstoff auf Benzinbasis), 

Gasöl, Dieselöl, Leuchtöl und Flugturbinenkraftstoff aufPetroleumbasis, 

Heizöle. 

Des weiteren wird konkret darauf hingewiesen, dass die Bunkerungen für die (Hoch)Seeschifffahrt nicht 
zum Inlandsverbrauch zählen. Sohin sind Bunkerungen für den internationalen Luftverkehr und die inter­
nationale Binnenschifffahrt von der Vorratspflicht erfasst. 

Artikel lAbs. 5 letzter Unterabsatz legt fest, dass die Mitgliedstaaten in ihren statistischen Zusammen­
fassungen die Vorräte an Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis innerhalb der Kategorie II gesondert 
auffuhren. 

Zweck dieser Regelung ist die weitestgehende Aufrechterhaltung des internationalen Luft- und Binnen­
schifffahrtverkehrs auch im Falle von Versorgungsstörungen auf dem Erdölsektor sowie die Vermeidung 
der damit potentiell drohenden Nachteile für die Volkswirtschaften innerhalb der EU. 

Zu Z 6 (Art. II § 5 Abs. 6 Z 7): 

Die bisher fUr Beschaffungen und Verkauf von für Lagerbeständen vorgeschriebene Grenze von einer 
Million Schilling, ab der eine Ausschreibung zu erfolgen hat, erscheint angesichts der gegenwärtig auf 
dem Erdölmarkt geltenden Preise zu niedrig und würde die Erdöllagergesellschaft in ihrer wirtschaftli­
chen Flexibilität erheblich einschränken. Daher wird gleichzeitig mit der Umstellung auf Euro eine Gren­
ze von 200 000 Euro, ab der eine Ausschreibung rur die Beschaffung und den Verkauf von Lagerbestän­
den zu erfolgen hat, statuiert. 
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Zu Z 7 (Art. 11 § 8 Abs. I): 

Wie bereits unter Z 3 und 5 ausgeführt, hat sich die qualitative Zusammensetzung der Pflichtnotstandsre­
serven gemäß Richtlinie 98/93/EG an den jeweiligen Verbrauchsstrukturen des Vorjahres zu orientieren. 
Durch eine solche marktkonforme Pflichtbevorratung soll auch im Krisenfalle eine den Verbrauchsstruk­
turen entsprechende Versorgung der Letztverbraucher mit Erdölerzeugnissen sichergestellt werden. 

Aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen des EBMG 1982 war es den Vorratspflichtigen bislang 
möglich, eine Tonne Erdöl mit bis zu 60% durch Heizöl- und hier vor allen Heizöl schwer - zu ersetzen. 

In Anbetracht der damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile, ruhrte dies zu einem überproportional 
hohen Anteil dieses Produkts an den gesamtösterreichischen Notstandsreserven, bei gleichzeitiger Unter­
repräsentation anderer Produktgruppen wie etwa Motorenbenzine, Dieselkraftstoff und Heizöl extra 
leicht. 

Unbeschadet der völkerrechtlich erforderlichen Anpassungen der Substitutionsparameter ist eine solche 
Maßnahme auch unter dem volkswirtschaftlichen Aspekt einer Effizienzsteigerung der Krisenvorsorge 
auf dem Erdölsektor unabdingbar. 

Zu Z 9 und 10 (Art. 11 § 21 Abs. 1 und § 22 ): 

Durch die hier vorgesehenen Regelungen erfolgt die Anpassung an den Euro. 

Zu Z 10 und II (Art. 11 § 22 Z 10 und §§ 25 und 26): 

Zur Erstellung gesamtösterreichischer Marktverbrauchsdaten und Energiebilanzen sowie zur Erfüllung 
völkerrechtlicher Meldepflichten gegenüber der Internationalen Energieagentur und der EU ist die Er­
stellung der Erdölstatistik auch in Zukunft erforderlich. 

Mit Hinblick auf den Wegfall der gesetzlichen Grundlage gemäß § 73 Abs. 2 und 3 iVm mit Anlage II 
des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBI. I Nr. 16311999, mit Ablauf des 31. Dezember 2002 rur die Erd­
ölstatistik-Verordnung 1995 muss fur diese Statistik eine neue gesetzliche Grundlage geschaffen werden., 

In Anbetracht des engen Zusammenhangs zwischen Marktverbrauch und Pflichtbevorratung erscheint es 
daher zweckmäßig, die gesetzliche Ermächtigung für diese Statistik im EBMG 1982 zu verankern. 

Die Einschränkung der statistischen Erhebung auf jene Angelegenheiten, die nicht im Zusammenhang mit 
der Gewinnung von flüssigen Kohlenwasserstoffen stehen, war deswegen vorzusehen, da Erhebung im 
Zusammenhang mit der Gewinnung dieser Energieträger der Montanbehärde zur Besorgung zugewiesen 
sind. 

Gegenstand der Erhebungen sind Angaben über Autbringung, Lagerbewegung und Verbrauch von Erdöl 
und Erdölerzeugnissen. 

Im Sinne von Abs. 2 bedeuten Erhebungsmasse, die Gruppe, die in die statistische Untersuchung einbe­
zogen wird, statistische Einheit, ein Element dieser Gruppe, Erhebungsmerkmal, jene Eigenschaften einer 
statistischen Einheit, die fur die Erstellung,. einer bestimmten Statistik erhoben werden sowie Merk­
malsausprägung, die Eigenschaften jener statistischen Einheiten, die Gegenstand der statistischen Erhe­
bungen sind. 

Entsprechende Stratbestimmungen sind im § 22 zu verankern. 

Mit der Neuregelung des § 26 soll erreicht werden, dass die Übermittlung von Daten an das Bundesmi­
nisterium für Wirtschaft und Arbeit auf Grund der in den Art. II und III festgelegten Meldepflichten und 
statistischen Erhebungen auch auf elektronischem Wege zulässig ist. Diese Neuregelung, die den Einsatz 
elektronischer Netze rur die Datenübermittlung als zulässig deklariert, ermöglicht die Vereinfachung der 
Datenübermittlung und -verarbeitung sowohl fur die meldepflichtigen Unternehmen als auch für die 
verarbeitende Stelle und dient daher der Einfachheit, Raschheit und Kostenersparnis. Um diesen Vorteil 
zu erhalten, ist allerdings die Verwendung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Verfü­
gung gestellter Formate unbedingte Voraussetzung. 

Zu Z 12 (Art. III Ab.s. 9 und 10): 

Durch die hier vorgesehenen Regelungen erfolgt die Anpassung an den Euro. 

Zu Z 13 (Art. IV Abs. 1): 

Diese Bestimmung sieht die Verlängerung des EBMG 1982 um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2006 
vor. 

Zu Z 14 (Art. IV Abs. lc): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des EBMG 1982 in der Fassung der Novelle. 
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Für den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorratspflicht rur Flugtreibstoffe ist zu berücksichtigen, dass 
zwischen Mineralölgesellschaften und Fluglinien langfristige Lieferverträge bestehen. So enden diese 
Lieferverträge am 3 J. März 2002. 

Würde nunmehr die Vorratspflicht rur Flugtreibstoffe ab I. April 2002 auf Grundlage der Importe 2001 in 
Kraft treten, ergäbe sich daraus ein wirtschaftlicher Schaden rur die betroffenen Mineralölgesellschaften, 
da diese keine Vorsorge rur anfallende Bevorratungskosten in ihren Kalkulationen treffen konnten. Eine 
ab l. April 2002 beginnende Vorratspflicht würde daher einem rückwirkenden Eingriff in die wirtschaft­
liche Sphäre des Vorratspflichtigen gleichkommen. 

Im Hinblick darauf, dass die Lieferverträge bis 31. März 2002 laufen und daher anfallende Bevorratungs­
kosten in den Lieferpreisen bis zu diesem Zeitpunkt keine Deckung finden, sollte dieser Umstand in der 
Novelle berücksichtigt werden, da andernfalls dem Vorratspflichtigen ein wirtschaftlicher Schaden ent­
stünde. 

Die mit der vorliegenden Bestimmung gewählte Vorgangs weise sieht vor, dass die Mengen an Treibstof­
fen, die im Inland zur Betankung im Rahmen der internationalen Luftfahrt sowie der Binnenschifffahrt 
dienen, ab 1. April 2002 nicht mehr als Export abzugsfahig sind. Sie werden daher ab diesem Zeitpunkt 
jenen Mengen zugerechnet, die als Grundlage für die Berechnung der ab I. April 2003 zu haltenden 
Pflichtnotstandsreserven herangezogen werden. Mit dieser Vorgangsweise finden bestehende venragliche 
Bindungen Berücksichtigung und es wird gewährleistet, dass es zu keinem Eingriff in die wirtschaftliche 
Sphäre der Vorratspflichtigen kommt. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(I) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in den Arti­
keln 11, III und IV des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes 1982, 
BGBI.Nr.546, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 266/1984, BGBI. 
Nr. 652/1987, BGB\. Nr. 339/1988, BGBI. Nr. 38311992, BGB\. Nr. 835/1995 
und BGB\. Nr. 79211996 und in den Z 2 und 3 des Bundesgesetzes, mit dem 
das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 geändert wird, BGBI. I 
Nr.179!l998, enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001 auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungs gesetz etwas anderes vorsieht. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut 

Artikel 11 

§ 1. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe 
1. "IEP-Übereinkommen" das Übereinkommen vom 18. November 1974 

über ein Internationales Energieprogramm, BGB\. Nr. 317/1976; 
2. "Erdöl" Erdöle und Öle aus bituminösen Mineralien, roh, der Position 

2709 00 der Kombinierten Nomenklatur, Verordnung (EWG) Nr. 
2658/1987 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomen­
klatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ausgenommen hochschwe­
felhältiges bituminöses Schieferöl; 

3. "Erdölprodukte" sind folgende Waren der Position 2710 00 der Kom­
binierten Nomenklatur: 
a) "Benzine" Waren der Unterpositionen 2710 00 11, 2710 00 15, 

2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 

V orgeschlagene Fassung: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(I) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in den Arti­
keln 11, III und IV des Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes 1982, BGB\. 
Nr. 546, in der Fassung der Bundesgesetze BGB\. Nr. 266/1984, BGB\. Nr. 
652/1987, BGBI. Nr. 339/1988, BGBI. Nr. 383/1992, BGB\. Nr. 83511995, 
BGB\. Nr. 7921\996 und BGB\. I Nr. 179/1998 und in den Z 2 bis 15 des 
Bundesgesetzes, mit dem das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 
geändert wird, BGBI, I Nr . • 001, enthalten sind, sowie die Vollziehung 
dieser Vorschriften sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2006 auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz et­
was anderes vorsieht. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut. 

Artikel II 

§ 1. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe 
1. "IEP-Übereinkommen" das Übereinkommen vom 18. November 1974 

über ein Internationales Energieprogramm, BGBI. Nr. 317/1976; 
2. "Erdöl" 

a) Erdöle und Öle aus bituminösen Mineralien, roh, der Position 
270900 der Kombinierten Nomenklatur, Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/1987, des Rates über die zolltarifliche und statistische 
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ausgenommen 
hochschwefelhältiges bituminöses Schieferöl; 

b) Halbfertigerzeugnisse der Produktgruppe "Heizöle" Waren der 
Unterpositionen 2710 00 71, 2710 00 72, 2710 00 81, 2710 00 83 
zur Erzeugung von Erdölprodukten gemäß Z 3; 

3. "Erdölprodukte" sind folgende Waren der Position 2710 00 der Kom­
binierten Nomenklatur: 
a) "Benzine" Waren der Unterpositionen 2710 00 11, 2710 00 15, 

27100021,27100025,2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 
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0032,27100034,27100036,27100037,27100039 der Kom­
binierten Nomenklatur, ausgenommen Petrolether, n-Hexan und n­
Heptan; 

b) "Petroleum" Waren der Unterpositionen 2710 00 41, ,2710 00 51, 
2710 00 55, 2710 00 59 der Kombinierten Nomenklatur; 

c) "Gasöle" Waren derUnterpositionen 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 
0066,2710 00 67 und 2710 00 68 der Kombinierten Nomenkla­
tur, einschließlich des besonders gekennzeichneten Gasöls gemäß 
§ 9 Mineralölsteuergesetz 1995, BGBI.Nr.630/1994;" 

d) "Heizöle" Waren der Unterpositionen 2710 00 71, 2710 00 72, 
27100074,27100076,27100077,27100078 der Kombinierten 
Nomenklatur; 

e) "Schmieröle und andere Öle" Waren der Unterpositionen 271000 
81,2710 00 83, 2710 00 85, 2710 00 87, 27100088,2710 00 89, 
27100092,27100094,27100096,27100098 der Kombinierten 
Nomenklatur; 

4. "Steinkohle und Steinkohlenkoks" Steinkohle und Steinkohlenbriketts 
aus der Position 2701, Koks und Schwelkoks aus Steinkohle der Un­
terpositionen 2704 00 11 und 2704 00 19 der Kombinierten Nomen­
klatur; 

5. "Erdgas" Waren der Unterpositionen 2711 11 00 und 2711 21 00 der 
Kombinierten Nomenklatur; 

6. "Vertragspartner gern. § 4 Abs.l Z 3" alle physischen und juristischen 
Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechtes, die durch 
privatrechtlichen Vertrag die Pflicht übernommen haben, eine be­
stimmte Menge an Pflichtnotstandsreserven zur Verfügung zu halten. 
Sie haben nicht die Rechte und Pflichten des Vorratspflichtigen, wohl 
aber jene des Halters (Z 15); 

7. "Lagerhalter" alle physischen und juristischen Personen sowie Perso­
nengeseIlschaften des Handelsrechtes, die gemäß § 5 die Vorrats­
pflicht fur einen Vorratspflichtigen ganz oder teilweise übernehmen; 

8. "Inhaber eines Steuerlagers" Halter eines Mineralöllagers, dem eine 
Bewilligung nach § 27 oder § 29 Mineralölsteuergesetz 1995, BGBI. 
Nr. 630/1994, erteilt worden ist (Steuerlager); 

9. "Anwendungsgebiet" das Bundesgebiet mit Ausnahme der Gebiete der 
Gemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg (VorarIberg); 

10. "Drittland" ein Gebiet außerhalb des Gebietes der Europäischen Uni­
on; 
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0032,27100034,27100036,27100037,27100039 der Kom­
binierten Nomenklatur, ausgenommen Petrolether, n-Hexan und n­
Heptan; 

b) "Petroleum" Waren der Unterpositionen 2710 00 41,,2710 00 51, 
2710 00 55, 2710 00 59 der Kombinierten Nomenklatur; 

c) "Gasöle" Waren der Unterpositionen 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 
0066,2710 00 67 und 2710 00 68 der Kombinierten Nomenkla­
tur, einschließlich des besonders gekennzeichneten Gasöls gemäß * 9 Mineralölsteuergesetz 1995, BGBI.Nr.630/1994;" 

d) "Heizöle" Waren der Unterpositionen 2710 00 71, 2710 00 72, 
2710 00 74, 2710 00 76, 27100077,27100078 der Kombinierten 
Nomenklatur: 

e) "Schmieröle und andere Öle" Waren der Unterpositionen 271000 
81,27100083,27100085,27100087,27100088,27100089, 
2710 00 92, 2710 00 94, 2710 00 96, 2710 00 98 der Kombinierten 
Nomenklatur; 

4. "Steinkohle und Steinkohlenkoks" Steinkohle und Steinkohlenbriketts 
aus der Position 2701, Koks und Schwelkoks aus Steinkohle der Un­
terpositionen 2704 00 11 und 2704 00 19 der Kombinierten Nomen­
klatur; 

5. "Erdgas" Waren der Unterpositionen 2711 11 00 und 2711 21 00 der 
Kombinierten Nomenklatur; 

6. "Vertragspartner gem. § 4 Abs.l Z 3" alle physischen und juristischen 
Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechtes, die durch 
privatrechtlichen Vertrag die Pflicht übernommen haben, eine be­
stimmte Menge an Pflichtnotstandsreserven zur Verfugung zu halten. 
Sie haben nicht die Rechte und Pflichten des Vorratspflichtigen, wohl 
aber jene des Halters (Z 15); 

7. "Lagerhalter" alle physischen und juristischen Personen sowie Perso­
nengeseIlschaften des Handelsrechtes, die gemäß § 5 die Vorral<;­
pflicht flir einen Vorratspflichtigen ganz oder teilweise übernehmen; 

8. "Inhaber eines Steuerlagers" Halter eines Mineralöllagers, dem eine 
Bewilligung nach § 27 oder § 29 Mineralölsteuergesetz 1995, BGBI. 
Nr. 630/1994, erteilt worden ist (Steuerlager); 

9. "Anwendungsgebiet" das Bundesgebiet mit Ausnahme der Gebiete der 
Gemeinden Jungholz (Tirol) und Mittelberg (Vorariberg); 

10. "Drittland" ein Gebiet außerhalb des Gebietes der Europäischen Uni­
on; 
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11. "importieren" das Verbringen der unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren 
im zollrechtlieh freien Verkehr von einem Mitgliedstaat der Europäi­
schen Union in das Anwendungsgebiet oder die Überführung dieser 
Waren in den zollrechtlich freien Verkehr aus einem Drittland; 

12. "exportieren" das Verbringen der unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren 
im zollrechtlich freien Verkehr in einen Mitgliedstaat der Europäi­
schen Union aus dem Anwendungsgebiet oder die Ausfuhr dieser Wa­
ren in ein Drittland; 

13. "Importeur" 
a) diejenige physische oder juristische Person sowie Personengesell­

schaft des Handelsrechtes, 
aa) die bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr der 

unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren aus einem Drittland Emp­
flinger im zollrechtlichen Sinn ist; 

oder 
bb) falls die unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren aus einem Mit­

gliedstaat der Europäischen Union in das Anwendungsgebiet 
verbracht werden, der erste inländische Rechnungsempfanger; 
rur Reihengeschäfte, bei denen der letzte Abnehmer die Ware 
aus einem anderen Mitgliedstaat selbst abholt oder abholen 
läßt, gilt als Importeur entweder bei Einbringung der Ware in 
ein inländisches Steuerlager im Sinne des Mineralölsteuerge­
setzes 1995, derjenige, auf dessen Rechnung und Namen die 
Ware in das inländische Steuerlager eingebracht wird, oder, 
bei Bezug durch einen inländischen berechtigten Empfanger (§ 
32 Mineralölsteuergesetz 1995), dieser berechtigte Empflinger; 

b) in allen anderen Fällen, in denen unter Z 2 und 3 bezeichnete Wa­
ren in das Anwendungsgebiet verbracht werden, ist Importeur der 
erste Empfanger der Ware im Inland. 

14. "Neuimporteur" Personen gemäß Z 13, die im laufenden Kalenderjahr 
erstmals einen Import an Erdöl oder Erdölprodukten zu verzeichnen 
haben und im vorangegangenen Kalenderjahr keine dieser Tätigkeiten 
vorgenommen haben. 

15. "Halter" alle physischen und juristischen Personen sowie Personenge­
sellschaften des Handelsrechtes, die Pflichtnotstandsreserven als Vor­
ratsptlichtige gem. § 4 Abs.l Z 1 und Z 2, oder als Vertragspartner 
gemäß § 4 Abs.l Z 3 halten. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesge-
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11. "importieren" das Verbringen der unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren 
im zollrechtlich freien Verkehr von einem Mitgliedstaat der Europäi­
schen Union in da.. ... Anwendungsgebiet oder die Überfuhrung dieser 
Waren in den zollrechtlich freien Verkehr aus einem Drittland; 

12. "exportieren" das Verbringen der unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren 
im zollrechtlich freien Verkehr in einen Mitgliedstaat der Europäi­
schen Union aus dem Anwendungsgebiet oder die Ausfuhr dieser Wa­
ren in ein Drittland; 

13. "Importeur" 
a) diejenige physische oder juristische Person sowie Personengesell­

schaft des Handelsrechtes, 
aal die bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr der 

unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren aus einem Drittland Emp­
fanger im zollrechtlichen Sinn ist; 

oder 
bb) falls die unter Z 2 und 3 bezeichneten Waren aus einem Mit­

gliedstaat der Europäischen Union in das Anwendungsgebiet 
verbracht werden, der erste inländische Rechnungsempfanger; 
tUr Reihengeschäfte, bei denen der letzte Abnehmer die Ware 
aus einem anderen Mitgliedstaat selbst abholt oder abholen 
läßt, gilt als Importeur entweder bei Einbringung der Ware in 
ein inländisches Steuerlager im Sinne des Mineralölsteuerge­
setzes 1995, derjenige, auf dessen Rechnung und Namen die 
Ware in das inländische Steuerlager eingebracht wird, oder, 
bei Bezug durch einen inländischen berechtigten Empfänger (§ 
32 Mineralölsteuergesetz 1995), dieser berechtigte Empflinger; 

b) in allen anderen Fällen, in denen unter Z 2 und 3 bezeichnete Wa­
ren in das Anwendungsgebiet verbracht werden. ist Importeur der 
erste Empflinger der Ware im Inland. 

14. "Neuimporteur" Personen gemäß Z 13, die im laufenden Kalenderjahr 
erstmals einen Import an Erdöl oder Erdölprodukten zu verzeichnen 
haben und im vorangegangenen Kalenderjahr keine dieser Tätigkeiten 
vorgenommen haben. 

15. "Halter" alle physischen und juristischen Personen sowie Personenge­
sellschaften des Handelsrechtes, die Pflichtnotstandsreserven als Vor­
ratspflichtige gern. § 4 Abs.l Z 1 und Z 2, oder als Vertragspartner 
gemäß § 4 Abs.1 Z 3 halten. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze 
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setze oder gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 2. (1) Importeure von Erdöl oder Erdölprodukten haben nach Maßgabe 
der §§ 3 bis 10 Pflichtnotstandsreserven zu halten (Vorratspflichtige). Sofern 
es sich um Importeure mit dem Sitz in einem Drittland oder in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat handelt, ist der erste inländische Warenempfänger vorrats­
pflichtig. "Der Pflicht zur Vorratshaltung wird nur durch solche Mengen an 
Erdöl und Erdölprodukten entsprochen, die im Eigentum entweder des Lager­
halters (§ 1 Abs.1 Z 7) oder des Halters (§ 1 Abs.l Z 15) stehen. 

(2) Das Befordern von Treibstoffen, die im Hauptbehälter von Fahrzeu­
gen oder deren Reservebehältern eingeführt werden, stellt keinen Import oder 
Export im Sinne des § 1 Abs.l Z 11 oder 12 dar. 

(3) Die in § 1 Abs.l Z 3 lit. e angeführten Waren unterliegen dann nicht 
der Vorratspflicht, 

1. wenn sie in Gebinden bis zu 200 Liter Inhalt in das Anwendungsge­
biet verbracht werden oder 

2. der Importeur den Nachweis erbringt, daß die in das Anwendungsge­
biet verbrachte lose Ware keiner energetischen Nutzung zugeführt 
wird. 

(4) Die in § 1 Abs.l Z 3 lit. a, "Benzine", angeführten Waren der Unter­
positionen 2710 00 11,2710 00 21,2710 00 25 und 2710 00 39 sowie die 
in § 1 Abs.1 Z 3 Iit.b, "Petroleum", angeführten Waren der Unterposition 2710 
00 41 unterliegen dann nicht der Vorratspflicht, wenn der Importeur den 
Nachweis erbringt, daß die in das Anwendungsgebiet verbrachte Ware keiner 
energetischen Nutzung zugeführt wird. 

§ 3. (1) Vorratspflichtige haben ab 1. April jeden Jahres je 25 % des Im­
portes an Erdöl und den einzelnen Erdölprodukten im vorangegangenen Ka­
lenderjahr als Pflichtnotstandsreserven im Inland zu halten. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann den im 
Abs.l genannten Prozentsatz durch Verordnung ändern, wenn dies zur Erfü 1-
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oder gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind diese Bestim­
mungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie 68/414/EWG des Rates 
vom 20. Dezember 1968 zur Verpßichtung der Mitgliedstaaten der EWG, 
Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölprodukten zu halten (ABI. Nr. L 
308 vom 23.12.1986; S. 14), in der Fassung der Richtlinie 98/93/EG des 
Rates vom 14. Dezember 1998 (ABI. Nr. L 358 vom 31.12.1998; S. 100) 
umgesetzt. 

§ 2. (1) Importeure von Erdöl oder Erdölprodukten haben nach Maßgabe 
der §§ 3 bis 10 Pflichtnotstandsreserven zu halten (Vorratspflichtige). Sofern 
es sich um Importeure mit dem Sitz in einem Drittland oder in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat handelt, ist der erste inländische Warenempfanger vorrats­
pflichtig. "Der Pflicht zur Vorratshaltung wird nur durch solche Mengen an 
Erdöl und Erdölprodukten entsprochen, die im Eigentum entweder des Lager­
halters (§ 1 Abs.l Z 7) oder des Halters (§ 1 Abs.1 Z 15) stehen. 

(2) Das Befördern von Treibstoffen, die im Hauptbehälter von Fahrzeu­
gen oder deren Reservebehältern eingeführt werden, stellt keinen Import oder 
Export im Sinne des * I Abs.l Z 11 oder 12 dar. 

(3) Die in § 1 Abs.1 Z 3 lit. e angefUhrten Waren unterliegen dann nicht 
der Vorratspfl icht, 

1. wenn sie in Gebinden bis zu 200 Liter Inhalt in das Anwendungsge­
biet verbracht werden oder 

2. der Importeur den Nachweis erbringt, daß die in das Anwendungsge­
biet verbrachte lose Ware keiner energetischen Nutzung zugeflihrt 
wird. 

(4) Die in * I Abs.1 Z 3 lit. a, "Benzine", angeflihrten Waren der Unter­
positionen 2710 00 11, 2710 00 21, 2710 00 25 und 2710 00 39 sowie die 
in § 1 Abs.l Z 3 lit.b, "Petroleum", angefUhrten Waren der Unterposition 2710 
00 41 unterliegen dann nicht der Vorratspflicht, wenn der Importeur den 
Nachweis erbringt, daß die in das Anwendungsgebiet verbrachte Ware keiner 
energetischen Nutzung zugeflihrt wird. 

§ 3. (1) Vorratspflichtige haben ab 1. April jeden Jahres je 25 % des Im­
portes an Erdöl und den einzelnen Erdölprodukten im vorangegangenen Ka­
lenderjahr als Pflichtnotstandsreserven im Inland zu halten. 

(2) Der Bundesminister flir Wirtschaft und Arbeit kann den im Abs.l 
genannten Prozentsatz durch Verordnung ändern, wenn dies zur Erfüllung 
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Jung völkerrechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann die Hö­
he der Ptlichtnotstandsreserven, die zu bestimmten Zeitpunkten zu halten sind, 
durch Verordnung abweichend von Abs.l neu festsetzen, wenn dies zur Wie­
deraufftillung der Pflichtnotstandsreserven nach vorangegangenen Lenkungs­
maßnahmen erforderlich ist. 

(4) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kann abwei­
chend von Abs.l und 2 auf Antrag eines Vorratspflichtigen durch Bescheid die 
Höhe der Ptlichtnotstandsreserven festsetzen und den Zeitraum der Wiederauf­
füllung dem Vorratspflichtigen vorschreiben, wenn Pflichtnotstandsreserven 
durch Kriegseinwirkungen, Terroraktionen, Sabotage, technische Gebrechen, 
höhere Gewalt oder auf andere Weise vernichtet worden sind. 

(5) Der Vorjahresimport wird durch die im jeweils vorangegangenen Ka­
lenderjahr (Importperiode) importierten Mengen an Erdöl oder Erdölprodukten 
bestimmt Er ist um jene Mengen an Erdöl oder Erdölprodukten zu vermin­
dern, welche der Vorratspflichtige im gleichen Zeitraum exportierte. Dabei 
kann der Export von Rohöl oder Erdölprodukten unter Zugrundelegung des 
UmrechnungsschlUsseis gemäß § 8 AbsA vom Import an Rohöl abgezogen 
werden. Der Import an Erdölprodukten kann durch den Export von Erdölpro­
dukten innerhalb der Gruppen von 

1. Benzinen und Testbenzinen; 
2. Petroleum und Gasölen; 
3. Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausgenommen Schmierölen für 

schmierende Zwecke), anderen Ölen und Rückständen 

vennindert werden. 

§ 4. (1) Die Vorratspt1icht kann nach Wahl des Vorratspflichtigen auf 
folgende Weise erfüllt werden: 

!. durch Haltung von Pflichtnotstandsreserven durch den Vorratspflich­
tigen~ 

2. durch gemeinsame Haltung von Pt1ichtnotstandsreserven durch zwei 
oder mehrere Vorratsptlichtige; 

3, durch privatrechtlichen Vertrag, der den Vertragspartner verpflichtet, 
eine bestimmte Menge an Erdöl oder Erdölprodukten zur Verfugung 
zu halten, wobei sich diese Mengen entweder im Eigentum des Vor-

14 

völkerrechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist. 

(3) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit kann die Höhe der 
Pflichtnotstandsreserven, die zu bestimmten Zeitpunkten zu halten sind, durch 
Verordnung abweichend von Abs.l neu festsetzen, wenn dies zur Wiederauf~ 
fiillung der Pflichtnotstandsreserven nach vorangegangenen Lenkungsmaß­
nahmen erforderlich ist. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann abweichend von 
Abs'! und 2 auf Antrag eines Vorratspflichtigen durch Bescheid die Höhe der 
Pflichtnotstandsreserven festsetzen und den Zeitraum der Wiederauffüllung 
dem Vorratspflkhtigen vorschreiben, wenn Pflichtnotstandsreserven durch 
Kriegseinwirkungen, Terroraktjonen, Sabotage. technische Gebrechen, höhere 
Gewalt oder auf andere Weise vernichtet worden sind. 

(5) Der Vorjahresimport wird durch die im jeweils vorangegangenen Kaw 

Jenderjahr (Importperiode) importierten Mengen an Erdöl oder Erdölprodukten 
bestimmt. Er ist um jene Mengen an Erdöl oder Erdölprodukten zu vermin­
dern. weIche der Vorratspflichtige im gleichen Zeitraum exportierte. Nicht als 
Export abzugsfähig sind jene Mengen an Treibstoffen, die im Inland zur 
Betankung im Rahmen der internationalen Luftfahrt sowie der Binnen­
schifffahrt dienen. Dabei kann der Export von Rohöl oder Erdölprodukten 
unter Zugrundelegung des Umrechnungsschlüssels gemäß § 8 Abs. 4 vom 
Import an Rohöl abgezogen werden. Der Import an Erdölprodukten kann durch 
den Export von Erdölprodukten innerhalb der Gruppen von 

1. Benzinen und Testbenzinen; 
2. Petroleum und Gasölen; 
3. Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausgenommen Schmierölen für 

schmierende Zwecke), anderen Ölen und Rückständen 

vermindert werden. 

§ 4. (l) Die Vorratspflicht kann nach Wahl des Vorratspflichtigen auf 
folgende Weiw erfl.lIIt werden: 

L durch Haltung von Pflichtnotstandsreserven durch den Vorratsptlich­
tigen; 

2. durch gemeinsame Haltung von Pflichtnotstandsreserven durch zwei 
oder mehrere Vorratspflichtige; 

3. durch privatrechtlichen Vertrag, der den Vertragspartner verpflichtet. 
eine bestimmte Menge an Erdöl oder Erdölprodukten zur Verfugung 
zu halten, wobei sich diese Mengen entweder im Eigentum des Vor-
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ratspflichtigen oder des Vertragspartners befinden müssen. 
4. durch Übernahme der Vorratspflicht gemäß * 5. 

(2) Im Falle der Vorratshaltung gemäß Abs.l Z 3 müssen die Verträge ei­
ne Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Der Vertragsabschluß ist 
dem Bundesministerium rur wirtschaftliche Angelegenheiten bis zum Beginn 
der Bevorratungsperiode durch entsprechende Belege nachzuweisen. Die La­
gerhaltung von Pflichtnotstandsreserven gemäß Abs.l Z 3 darf nur in Tankla­
gern erfolgen, die eine Mindestgröße von 500 m3 aufweisen. Dritte, die eine 
Verpflichtung zur Lagerhaltung auf Grund privatrechtlicher Verträge über­
nommen haben, dürfen diese Verpflichtung nicht weiter überbinden. 

§ 5. (1) Die Vorratspflicht kann nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 von La­
gerhaltern mit befreiender Wirkung rur den Vorratspflichtigen ganz oder teil­
weise übernommen werden. 

(2) Lagerhalter, die die Vorratspflicht rur Dritte übernehmen wollen, be­
dürfen zur Ausübung dieser Tätigkeit einer Genehmigung des Bundesministers 
tur wirtschaftliche Angelegenheiten. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
der Lagerhalter nach Sachkenntnis, innerer Einrichtung und seinem bisherigen 
Verhalten die Gewähr für eine ordnungsgemäße Haltung von Pflichtnotstands­
reserven nach diesem Bundesgesetz bietet. Die Gewähr für eine ordnungsge­
mäße Haltung von Pflichtnotstandsreserven ist insbesondere dann nicht gege­
ben, wenn 

1. der Lagerhalter als Vorratspflichtiger seiner Vorrat<;- oder Melde­
pflicht nicht nachkommt oder in der Vergangenheit nicht nachge­
kommen ist, 

2. der Lagerhalter unter dem beherrschenden Einfluß eines Vorrats­
pflichtigen steht, der seiner Vorrats- oder Meldepflicht nicht nach­
kommt oder in der Vergangenheit nicht nachgekommen ist, 

3. der Lagerhalter auf einen Vorratsptlichtigen, der seiner Vorrats- oder 
Meldepflicht nicht nachkommt oder in der Vergangenheit nicht nach­
gekommen ist, einen beherrschenden Einfluß ausübt, oder 

4. der Lagerhalter und ein Vorratspflichtiger, der seiner Vorrats- oder 
Meldepflicht nicht nachkommt oder in der Vergangenheit nicht nach­
gekommen ist unter dem beherrschenden Einfluß eines dritten Unter­
nehmens stehen. 

Ein beherrschender Einfluß liegt jedenfalls dann vor, wenn ein Unternehmen 
an einem anderen Unternehmen mit mindestens 50 vH beteiligt ist. Vor Ertei­
Jung der Genehmigung sind die Wirtschaftskammer Österreich, die Präsiden-
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ratspflichtigen oder des Vertragspartners befinden müssen. 
4. durch Übernahme der Vorratspflicht gemäß § 5. 

(2) Im Falle der Vorratshaltung gemäß Abs.l Z 3 müssen die Verträge ei­
ne Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Der VertragsabschJuß ist 
dem Bundesministerium rur Wirtschaft und Arbeit bis zum Beginn der Be­
vorratungsperiode durch entsprechende Belege nachzuweisen. Die Lagerhal­
tung von Pflichtnotstandsreserven gemäß Abs.l Z 3 darf nur in Tanklagern 
erfolgen, die eine Mindestgröße von 500 m3 aufweisen. Dritte, die eine Ver­
pflichtung zur Lagerhaltung auf Grund privatrechtlicher Verträge übernommen 
haben, dürfen diese Verpflichtung nicht weiter überbinden. 

§ 5. (1) Die Vorratspflicht kann nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 von la­
gerhaltern mit befreiender Wirkung rur den Vorratspflichtigen ganz oder teil­
weise übernommen werden. 

(2) Lagerhalter, die die Vorratspflicht rur Dritte übernehmen wollen, be­
dürfen zur Ausübung dieser Tätigkeit einer Genehmigung des Bundesministers 
für Wirtschaft und Arbeit. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Lager­
halter nach Sachkenntnis, innerer Einrichtung und seinem bisherigen Verhalten 
die Gewähr für eine ordnungsgemäße Haltung von Pflichtnotstandsreserven 
nach diesem Bundesgesetz bietet. Die Gewähr rur eine ordnungsgemäße Hal­
tung von Pflichtnotstandsreserven ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn 

1. der Lagerhalter als Vorratspflichtiger seiner Vorrats- oder Melde­
pflicht nicht nachkommt oder in der Vergangenheit nicht nachge­
kommen ist, 

2. der Lagerhalter unter dem beherrschenden Einfluß eines Vorrats­
ptlichtigen steht, der seiner Vorrats- oder Meldepflicht nicht nach­
kommt oder in der Vergangenheit nicht nachgekommen ist, 

3. der Lagerhalter auf einen Vorratspflichtigen, der seiner Vorrats- oder 
Meldepflicht nicht nachkommt oder in der Vergangenheit nicht nach­
gekommen ist, einen beherrschenden Einfluß ausübt, oder 

4. der Lagerhalter und ein Vorratspflichtiger, der seiner Vorrats- oder 
Meldepflicht nicht nachkommt oder in der Vergangenheit nicht nach­
gekommen ist unter dem beherrschenden Einfluß eines dritten Unter­
nehmens stehen. 

Ein beherrschender Einfluß liegt jedenfalls dann vor, wenn ein Unternehmen 
an einem anderen Unternehmen mit mindestens 50 vH beteiligt ist. Vor Ertei­
Jung der Genehmigung sind die Wirtschaftskammer Österreich, die Präsiden­
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, die Bundesarbeits-
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tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, die Bundesarbeits­
kammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund zu hören. 

(3) Die Lagerhalter haben über die Übernahme der Vorratspflicht eine 
Bestätigung auszustellen, aus der der Umfang der übernommenen Verpflich­
tung, insbesondere die zu haltende Menge an Pflichtnotstandsreserven, und die 
Dauer der Übernahme hervorgeht. Dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten ist die Ausstellung solcher Bestätigungen unverzüglich durch 
den Lagerhalter anzuzeigen. 

(4) Mit Ausstellung der Bestätigung über die Übernahme der Vorrats­
pflicht gelten die Lagerhalter im Umfang der Bestätigung als Vorratsptlichtige 
im Sinne des § 2. 

(5) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch 
Verordnung einen Höchsttarif für die Übernahme der Vorratspflicht für je 1 
000 Erdöleinheiten festzulegen. Der Tarif ist so zu bemessen, daß er die mit 
der Haltung der Pflichtnotstandsreserven verbundenen Kosten deckt. Für das 
Inkrafttreten ist jeweils der Beginn der Bevorratungsperiode vorzusehen. Die 
Verordnung ist im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

(6) Für Lagerhalter, für die zur Besicherung von Krediten fiir die Her­
stellung und Erhaltung von Ptlichtnotstandsreserven eine Bundeshaftung auf 
Grund eines besonderen Bundesgesetzes übernommen wird, gelten zusätzlich 
folgende Bestimmungen: 

1. Die Lagerhalter müssen Kapitalgesellschaften mit Sitz in Österreich 
sein, deren Unternehmensgegenstand die Übernahme der Vorrats­
pflicht nach diesem Bundesgesetz ist. Für diese Gesellschaften muß 
ein Aufsichtsrat vorgesehen sein, dem je ein Vertreter des Bundesmi­
nisteriums rur wirtschaftliche Angelegenheiten sowie ein Vertreter des 
Bundesgremiums des Mineralölhandels anzugehören hat. Diese Ge­
sellschaften sind von den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973 
ausgenommen. Sie dürfen unbeschadet einer angemessenen Verzin­
sung des Eigenkapitals nicht auf Gewinn gerichtet sein. Die Bestim­
mungen der §§ 74, 75, 77 bis 83, 353, 355 erster Satz, 359 Abs.l und 
2, 360 Abs.2 bis 4 der Gewerbeordnung 1973 finden mit der Maßgabe 
Anwendung, daß für die Erteilung der Bewilligung einer Betriebsan­
lage der Landeshauptmann zuständig ist. § 69 der Konkursordnung 
findet auf solche Kapitalgesellschaften keine Anwendung. 

2. Die Lagerhalter dürfen keine Geschäfte betreiben, die nicht unmittel­
bar oder mittelbar dem Unternehmensgegenstand dienen. 
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kammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund zu hören. 

(3) Die Lagerhalter haben über die Übernahme der Vorratspflicht eine 
Bestätigung auszustellen, aus der der Umfang der übernommenen Verpflich­
tung, insbesondere die zu haltende Menge an Pflichtnotstandsreserven, und die 
Dauer der Übernahme hervorgeht. Dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit ist die Ausstellung solcher Bestätigungen unverzüglich durch den La­
gerhalter anzuzeigen. 

(4) Mit Ausstellung der Bestätigung über die Übernahme der Vorrats­
pflicht gelten die Lagerhalter im Umfang der Bestätigung als Vorratspflichtige 
im Sinne des § 2. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung 
einen Höchsttarif fiir die Übernahme der Vorratspflicht fiir je I 000 Erdölein­
heiten festzulegen. Der Tarif ist so zu bemessen, daß er die mit der Haltung der 
Ptlichtnotstandsreserven verbundenen Kosten deckt. Für das Inkrafttreten ist 
jeweils der Beginn der Bevorratungsperiode vorzusehen. Die Verordnung ist 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

(6) Für Lagerhalter, für die zur Besicherung von Krediten rur die Her­
stellung und Erhaltung von Pflichtnotstandsreserven eine Bundeshaftung auf 
Grund eines besonderen Bundesgesetzes übernommen wird, gelten zusätzlich 
folgende Bestimmungen: 

1. Die Lagerhalter müssen Kapitalgesellschaften mit Sitz in Österreich 
sein, deren Untemehmensgegenstand die Übernahme der Vorrats­
pflicht nach diesem Bundesgesetz ist. Für diese Gesellschaften muß 
ein Aufsichtsrat vorgesehen sein, dem je ein Vertreter des Bundesmi­
nisteriums rur Wirtschaft und Arbeit sowie ein Vertreter des Bun­
desgremiums des Mineralölhandels anzugehören hat. Diese Gesell­
schaften sind von den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1973 aus­
genommen. Sie dürfen unbeschadet einer angemessenen Verzinsung 
des Eigenkapitals nicht auf Gewinn gerichtet sein. Die Bestimmungen 
der §§ 74, 75, 77 bis 83, 353, 355 erster Satz, 359 Abs.l und 2, 360 
Abs.2 bis 4 der Gewerbeordnung 1973 finden mit der Maßgabe An­
wendung, daß für die Erteilung der Bewilligung einer Betriebsanlage 
der Landeshauptmann zuständig ist. § 69 der Konkursordnung findet 
auf solche Kapitalgesellschaften keine Anwendung. 

2. Die Lagerhalter dürfen keine Geschäfte betreiben, die nicht unmittel­
bar oder mittelbar dem Unternehmensgegenstand dienen. 

3. Die Lagerhalter haben bei der Standortwahl der Lager regionale Ver-
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3. Die Lagerhalter haben bei der Standortwahl der Lager regionale Ver­
sorgungsgesichtspunkte zu berücksichtigen. Dies ist vom Bundesmi­
nister fUr wirtschaftliche Angelegenheiten unter Anhörung der Länder 
zu prüfen. 

4. Die Lagerhalter haben allgemeine Bedingungen fUr die Übernahme 
der Vorratsptlicht aufzustellen, die der Genehmigung des Bundesmi­
nisters für wirtschaftliche Angelegenheiten bedürfen und im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen sind. Die Genehmigung ist 
zu erteilen, wenn die allgemeinen Bedingungen den im Abs.2 ge­
nannten Erfordernissen entsprechen. 

5. Die Lagerhalter haben mit jedem Vorratspflichtigen, der ein solches 
Anbot stel1t, zu den Tarifen (Abs.5) und den allgemeinen Bedingun­
gen (Z 4) einen Vertrag über die Übernahme der Vorratspflicht abzu­
schließen. 

6. Die Lagerhalter haben der Wirtschaftskammer Österreich, der Bun­
desarbeitskammer sowie dem Bundesministerium ftlr wirtschaftliche 
Angelegenheiten jährlich ihre Bilanzen, Geschäftsberichte, Wirt­
schaftsprüferberichte sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vorzu­
legen. Die Lagerhalter sind gegenüber der Wirtschaftskammer Öster­
reich, der Bundesarbeitskammer sowie dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten zur Erteilung von Auskünften über 
die Geschäftsführung verpflichtet. 

7. Die Beschaffung und der Verkauf von Lagerbeständen sowie die Ver­
gabe von Aufträgen über 1 Million Schilling müssen grundsätzlich im 
Wege der Ausschreibung erfolgen. Nur in jenen Fällen, in denen eine 
Ausschreibung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit widerspricht, 
darf mit beschränkter Ausschreibung oder freihändig vergeben wer­
den. 

8. Die Lagerhalter haben bei der Geschäftsführung den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu entsprechen. 

9. Lagerhalter dürfen Auskünfte über die von Vorratspflichtigen ganz 
oder teilweise übernommenen Vorratsptlichten nur an die Behörde 
erteilen. 

(7) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat die Ge­
nehmigung gemäß Abs.2 zu widerrufen, wenn der Lagerhalter seine Pflichten 
nach diesem Bundesgesetz nicht gehörig erfüllt oder die Voraussetzungen zur 
Genehmigung gemäß Abs.2 nicht mehr vorliegen. In diesem Fall hat der Bun­
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten in sinngemäßer Anwendung 
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gorgungsgesichtspunkte zu berücksichtigen. Dies ist vom Bundesmi­
nister für Wirtschaft und Arbeit unter Anhörung der Länder zu prü­
fen. 

4. Die Lagerhalter haben allgemeine Bedingungen für die Übernahme 
der Vorratspflicht aufzustellen, die der Genehmigung des Bundesmi­
nisters für Wirtschaft und Arbeit bedürfen und im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" kundzumachen sind. Die Genehmigung ist zu ertei­
len, wenn die allgemeinen Bedingungen den im Abs.2 genannten Er­
fordernissen entsprechen. 

5. Die Lagerhalter haben mit jedem Vorratspflichtigen, der ein solches 
Anbot stellt, zu den Tarifen (Abs.5) und den allgemeinen Bedingun­
gen (Z 4) einen Vertrag über die Übernahme der Vorratsptlicht abzu­
schließen. 

6. Die Lagerhalter haben der Wirtschafts kammer Österreich, der Bun­
desarbeitskammer sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit jährlich ihre Bilanzen, Geschäftsberichte, Wirtschaftsprüferbe­
richte sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vorzulegen. Die La­
gerhalter sind gegenüber der Wirtschaftskammer Österreich, der Bun­
desarbeitskammer sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit zur Erteilung von Auskünften über die Geschäftsführung ver­
pflichtet. 

7. Die Beschaffung und der Verkauf von Lagerbeständen sowie die Ver­
gabe von Aufträgen über 200000 Euro müssen grundsätzlich im We­
ge der Ausschreibung erfolgen. Nur in jenen Fällen, in denen eine 
Ausschreibung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit widerspricht, 
darf mit beschränkter Ausschreibung oder freihändig vergeben wer­
den. 

8. Die Lagerhalter haben bei der Geschäftsführung den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu entsprechen. 

9. Lagerhalter dürfen Auskünfte über die von Vorratspflichtigen ganz 
oder teilweise übernommenen Vorratspflichten nur an die Behörde 
erteilen. 

(7) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat die Genehmigung 
gemäß Abs.2 zu widerrufen, wenn der Lagerhalter seine Pflichten nach die­
sem Bundesgesetz nicht gehörig erfUllt oder die Voraussetzungen zur Geneh­
migung gemäß Abs.2 nicht mehr vorliegen. In diesem Fall hat der Bundesmi­
nister für Wirtschaft und Arbeit in sinngemäßer Anwendung des § 3 AbsA 
die Haltung der Ptlichtnotstandsreserven für die Vorratspflichtigen, deren 
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des § 3 AbsA die Haltung der Ptlichtnot'ltandsreserven für die Vorratsptlichti­
gen, deren Vorratsptlicht übernommen wurde, festzulegen. 

§ 6. Hat ein Vorratsptlichtiger den Import von Erdöl oder Erdölprodukten 
dauernd eingestellt, so kann er nach Erfüllung seiner Vorratsptlicht über die 
Ptlichtnotstandsreserven verfügen. Die Vorratsptlicht ist mit 3 \. März jenes 
Jahres erfüllt, in dessen Vorjahr keine Importe durchgeführt wurden. 

§ 7. Wer eine die Vorratsptlicht begründende Tätigkeit neu aufnimmt, 
muß im ersten Kalendervierteljahr nach Aufnahme der Importtätigkeit keine 
Pllichtnotstandsreserven halten. Im zweiten Kalendervierteljahr und jedem 
weiteren Kalendervierteljahr sind 25 % der Importe aller vorangegangenen 
Kalendervierteljahre zu halten. Ab dem Ende des Kalenderjahres, das mit dem 
Ende des vierten Kalendervierteljahres nach Neuaufnahme der Importtätigkeit 
zusammenflillt oder das ihm folgt, bestimmt sich der Umfang der Ptlichtnot­
stands reserven nach § 3. 

§ 8. (l) Sofern die Pflichtlagennenge, berechnet in Erdöleinheiten gemäß 
AbsA, gleichbleibt, kann der Vorratspflichtige an Stelle von Erdölprodukten 
Erdöl lagern oder Erdölprodukte im Ausmaß von höchstens 20% der Mengen 
der nachstehend genannten Produktengruppen untereinander austauschen: 

1. Benzine und Testbenzine; 
2. Petroleum und Gasöle; 
3. Heizöle, Spindel- und Schmieröle (ausgenommen Schmieröle für 

schmierende Zwecke), andere Öle und Rückstände zur Weiterverar­
beitung. 

Der Vorratspflichtige kann ferner an Stelle von Erdöl Erdölprodukte lagern, 
wobei jedoch der Anteil von 

1. Benzinen und Testbenzinen 20%; 
2. Petroleum und Gasölen 20%; 
3. Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausgenommen Schmierölen für 

schmierende Zwecke), anderen Ölen und Rückständen 30% 

an der durch Erdölprodukte substituierten Pflichtnotstandsreserve an Erdöl, 
ausgedrückt in Erdöleinheiten gemäß AbsA, nicht unterschreiten darf. Erdöl­
fraktionen zur Weiterverarbeitung, Rückstände, Halberzeugnisse und andere 
Komponenten, die der Herstellung der vorgenannten Produkte dienen, können 
diesen je nach ihrer Beschaffenheit zugerechnet werden. 
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Vorratspflicht übernommen wurde, festzulegen. 

§ 6. Hat ein Vorratsptlichtiger den Import von Erdöl oder Erdölprodukten 
dauernd eingestellt, so kann er nach Erfüllung seiner Vorratspflicht über die 
Pflichtnotstandsreserven verfügen. Die Vorratspflicht ist mit 31. März jenes 
Jahres erfüllt, in dessen Vorjahr keine Importe durchgeführt wurden. 

§ 7. Wer eine die Vorratspflicht begründende Tätigkeit neu aufnimmt, 
muß im ersten Kalendervierteljahr nach Aufnahme der Importtätigkeit keine 
Ptlichtnotstandsreserven halten. Im zweiten Kalendervierteljahr und jedem 
weiteren Kalendervierteljahr sind 25 % der Importe aller vorangegangenen 
Kalendervierteljahre zu halten. Ab dem Ende des Kalenderjahres, das mit dem 
Ende des vierten Kalendervierteljahres nach Neuaufnahme der Importtätigkeit 
zusammenfallt oder das ihm folgt, bestimmt sich der Umfang der Ptlichtnot­
standsreserven nach § 3. 

§ 8. (1) Sofern die Pflichtlagennenge, berechnet in Eröleinheiten gemäß 
Abs. 4 gleich bleibt, kann der Vorratsptlichtige an Stelle von Erdölprodukten 
Erdöl im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2a lagern oder Erdölprodukte im Ausmaß 
von höchstens 20% der Mengen der nachstehend genannten Produktengruppen 
untereinander austauschen: 

1. Benzine und Testbenzine; 
2. Petroleum und Gasöle; 
3. Heizöle, Spindel- und Schmieröle (ausgenommen Schmieröle für 

schmierende Zwecke), andere Öle und Rückstände zur Weiterverar­
beitung. 

Der Vorratspflichtige kann ferner anstelle von Erdöl im Sinne des § 1 Abs. 1 
Z 2a Erdölprodukte lagern, wobei jedoch der Anteil von 

I. Benzinen und Testbenzinen 20 %; 
2. Petroleum und Gasölen 20 % 

an der durch Erdölprodukte substituierten Ptlichtnotstandsreserve an Erdöl, 
ausgedrückt in Erdöleinheiten gemäß Abs. 4 nicht unterschreiten darf. Der 
Anteil von Heizölen, Spindel- und Schmierölen (ausgenommen Schmier­
ölen für schmierende Zwecke), anderen Ölen und Rückständen darf je­
doch 40 % an der durch Erdölprodukte substituierten Pflichtnotstandsre­
serve an Erdöl, ausgedrückt in Erdöleinheiten gern. Abs. 4 nicht über­
schreiten. Erdölfraktionen zur Weiterverarbeitung, Rückstände, Halbfertiger­
zeugnisse und andere Komponenten, die der Herstellung der vorgenannten 
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(2) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kann auf 
Antrag eines Vorratspflichtigen durch Bescheid zeitlich befristete Ausnahmen 
von den Beschränkungen der Austauschmöglichkeit nach Abs.l genehmigen, 
wenn die Einhaltung solcher Beschränkungen eine unzumutbare Härte darstellt 
oder die Versorgung der Verbraucher mit Erdölprodukten erschweren würde. 

(3) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kann auf 
Antrag des Vorratspflichtigen, erforderlichenfalls unter Vorschreibung be­
stimmter geeigneter Auflagen oder befristet, durch Bescheid festlegen, ob und 
inwieweit aus besonderen betrieblich begründeten Gegebenheiten an Stelle 
von Pflichtnotstandsreserven an Erdöl oder Erdölprodukten Reserven an deren 
Energieträgern oder an nur im Notstandsfall zu nützenden Produktionsmög­
lichkeiten an anderen Energieträgern gehalten werden können. Dabei hat er auf 
die jeweilige Lage der Energieversorgung, die Möglichkeit der Substitution 
und die technischen Gegebenheiten der nicht genützten Produktionsmöglich­
keiten sowie auf die Dauer ihrer Inbetriebsetzung Bedacht zu nehmen. 

(4) Der Berechnung der Ersatzmengen gemäß Abs.l bis 3 sind folgende 
Umrechnungsschlüssel zugrunde zu legen: 

Energieträger 

1 kg Erdöl 

1 kg Erdölprodukte 

1 kg Steinkohle oder Steinkohlenkoks 
3 

Im n Erdgas 

Erdöleinheiten 

1,150 

0,760 

0,860 

§ 9. (1) Vorräte, die aus technischen Gründen auch im ernstesten Not­
stand nicht verfugbar sind (Art. I Z 2 der Anlage zum IEP-Übereinkommen), 
sind auf die Pflichtnotstandsreserven nicht anzurechnen. 

(2) Die Vorräte gemäß Abs.l sind mit 10 % der Pflichtnotstandsreserven 
zu bemessen. Der Bundesminister tUr wirtschaftliche Angelegenheiten kann 
diesen Prozentsatz über Antrag des Vorratspflichtigen vermindern, wenn die­
ser nachweist, daß ein geringerer Prozentsatz den technischen Gegebenheiten 
seines Betriebes entspricht. Völkerrechtliche Verpflichtungen dürfen hiedurch 
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Produkte dienen, sind diesen nach erfolgter Substitution nach ihrer Be­
schaffenheit zuzurechnen. 

(2) Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit kann auf Antrag eines 
Vorratspflichtigen durch Bescheid zeitlich befristete Ausnahmen von den 
Beschränkungen der Austauschmöglichkeit nach Abs.1 genehmigen, wenn die 
Einhaltung solcher Beschränkungen eine unzumutbare Härte darstellt oder die 
Versorgung der Verbraucher mit Erdölprodukten erschweren würde. 

(3) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit kann auf Antrag des 
Vorratspflichtigen, erforderlichenfalls unter Vorschreibung bestimmter geeig­
neter Auflagen oder befristet, durch Bescheid festlegen, ob und inwieweit aus 
besonderen betrieblich begründeten Gegebenheiten an Stelle von Pflichtnot­
standsreserven an Erdöl oder Erdölprodukten Reserven an deren Energieträ­
gern oder an nur im Notstandsfall zu nützenden Produktionsmöglichkeiten an 
anderen Energieträgern gehalten werden können. Dabei hat er auf die jeweilige 
Lage der Energieversorgung, die Möglichkeit der Substitution und die techni­
schen Gegebenheiten der nicht genützten Produktionsmöglichkeiten sowie auf 
die Dauer ihrer Inbetriebsetzung Bedacht zu nehmen. 

(4) Der Berechnung der Ersatzmengen gemäß Abs.l bis 3 sind folgende 
Umrechnungsschlüssel zugrunde zu legen: 

Energieträger Erdöleinheiten 

1 kg Erdöl gemäß § 1 Abs. 1 Z llit. a 

1 kg Erdölprodukte 

(einschI. Halbfabrikate gern. § 1 Abs. 1 Z llit. b) 1,150 

1 kg Steinkohle oder Steinkohlenkoks 0,760 
3 

Im" Erdgas 0,860 

§ 9. (l) Vorräte, die aus technischen Gründen auch im ernstesten Not­
stand nicht verfugbar sind (Art. 1 Z 2 der Anlage zum IEP-Übereinkommen), 
sind auf die Pflichtnotstandsreserven nicht anzurechnen. 

(2) Die Vorräte gemäß Abs.l sind mit 10 % der Pflichtnotstandsreserven 
zu bemessen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann diesen 
Prozentsatz über Antrag des Vorratspflichtigen vermindern, wenn dieser 
nachweist, daß ein geringerer Prozentsatz den technischen Gegebenheiten 
seines Betriebes entspricht. Völkerrechtliche Verpflichtungen dürfen hiedurch 
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nicht verletzt werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann zur Er­
füllung völkerrechtlicher Verptlichtungen den im Abs.2 genannten Prozentsatz 
durch Verordnung ändern. 

§ 10. (1) Ptlichtnotstandsreserven sind so zu lagern, daß die Beschaffen­
heit der gelagerten Energieträger erhalten bleibt. Sie können mit anderen Be­
ständen gemeinsam in einem Lagerbehälter gehalten werden. In diesem Falle 
sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, die die Erhaltung der Ptlichtnot­
standsreserven jederzeit sicherstellen. Der jeweilige Lagerstand sowie der 
geforderte Stand der Pflichtnotstandsreserven müssen buchmäßig und auf 
Grund des Buchstandes auch körperlich nachgewiesen werden können. 

(2) Erdöl und Erdölprodukte dürfen nur in Behältern gelagert werden, die 
nach den in Betracht kommenden Rechtsvorschriften genehmigt und mit einer 
Meßeinrichtung versehen sind. Sie müssen überdies AbfUlleinrichtungen auf­
weisen, die fUr eine AbfUllung der NOl<;tandsreserve in Transporteinrichtungen 
geeignet sind. 

(3) Die Vorratsptlicht kann nicht mit jenen Mengen an Erdöl und Erdöl­
produkten erfüllt werden, die sich in Straßentankwagen, Eisenbahnkesselwa­
gen, Tankstellen oder in Rohrleitungsanlagen befinden. 

§ 11. Wer Erdöl oder Erdölprodukte, die dem Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes unterliegen, zu importieren beabsichtigt, hat vor der Aufnahme einer 
solchen Tätigkeit dies dem Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegen­
heiten schriftlich zu melden. Weiters hat der Importeur dem Bundesministeri­
um fUr wirtschaftliche Angelegenheiten unverzüglich die Eröffnung des Kon­
kurses über sein Vermögen wie auch die Ablehnung des Konkurses mangels 
Masse zu melden. 

§ 12. (I) Vorratspflichtige haben bis zum Monatsletzten im Februar eines 
jeden Jahres schriftlich entsprechend den hiefUr amtlich aufzulegenden For­
mularen dem Bundesministerium filr wirtschaftliche Angelegenheiten den 
Vorjahresimport (§ 3 Abs.l) an Erdöl und Erdölprodukten zu melden. Gleich­
zeitig ist mit der Meldung unter Beibringung entsprechender Nachweise an­
zugeben, 

l. ob ein Lager gemäß § 4 Abs.l Z 1,2 oder 3 gehalten wird; 
2. ob und in weIchem Umfang die Vorratsptlicht gemäß § 5 übernom­

men wird. 

(2) Die im Abs.l genannten Meldepflichtigen haben dem Bundesministe-
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nicht verletzt werden. 

(3) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit kann zur Erfullung 
völkerrechtlicher Verpflichtungen den im Abs.2 genannten Prozentsatz durch 
Verordnung ändern. 

§ 10. (!) Ptlichtnotstandsreserven sind so zu lagern, daß die Beschaffen­
heit der gelagerten Energieträger erhalten bleibt. Sie können mit anderen Be­
ständen gemeinsam in einem Lagerbehälter gehalten werden. In diesem Falle 
sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, die die Erhaltung der Ptlichtnot­
stands reserven jederzeit sicherstellen. Der jeweilige Lagerstand sowie der 
geforderte Stand der Ptlichtnotstandsreserven müssen buchmäßig und auf 
Grund des Buchstandes auch körperlich nachgewiesen werden können. 

(2) Erdöl und Erdölprodukte dürfen nur in Behältern gelagert werden, die 
nach den in Betracht kommenden Rechtsvorschriften genehmigt und mit einer 
Meßeinrichtung versehen sind. Sie müssen überdies Abfülleinrichtungen auf­
weisen, die fÜf eine Abfüllung der Notstandsreserve in Transporteinrichtungen 
geeignet sind. 

(3) Die Vorratspflicht kann nicht mit jenen Mengen an Erdöl und Erdöl­
produkten erfüllt werden, die sich in Straßentankwagen, Eisenbahnkesselwa­
gen, Tankstellen oder in Rohrleitungsanlagen befinden. 

§ 11. Wer Erdöl oder Erdölprodukte, die dem Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes unterliegen, zu importieren beabsichtigt, hat vor der Aufnahme einer 
solchen Tätigkeit dies dem Bundesministerium filr Wirtschaft und Arbeit 
schriftlich zu melden. Weiters hat der Importeur dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit unverzüglich die Eröffnung des Konkurses über sein 
Vermögen wie auch die Ablehnung des Konkurses mangels Masse zu melden. 

§ 12. (I) Vorratspflichtige haben bis zum Monatsletzten im Februar eines 
jeden Jahres schriftlich entsprechend den hiefilr amtlich aufzulegenden For­
mularen dem Bundesministerium filr Wirtschaft und Arbeit den Vorjahres­
import (§ 3 Abs.!) an Erdöl und Erdölprodukten zu melden. Gleichzeitig ist 
mit der Meldung unter Beibringung entsprechender Nachweise anzugeben, 

1. ob ein Lager gemäß § 4 Abs.! Z 1,2 oder 3 gehalten wird; 
2. ob und in welchem Umfang die Vorratspflicht gemäß § 5 übernom­

men wird. 

(2) Die im Abs.l genannten Meldepflichtigen haben dem Bundesministe­
rium für Wirtschaft und Arbeit bis zum 15. des Folgemonats die im Vormo-
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dum flir wirtschaftliche Angelegenheiten bis zum 15. des Folgernonats die im 
Vormonat durchgeflihrten Importe an Erdöl und Erdölprodukten schriftlich 

entsprechend den hiefur amtlich aufzulegenden Formularen zu melden. 

§ 13. Vorratspflichtige haben dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten über den Stand der Pflichtnotstandsreserven am jeweiligen 
Monatsletzten schriftlich entsprechend den hiefür amtlich aufzulegenden For­
mularen bis zum 15. des Folgernonats Meldung zu erstatten. 

§ 14. Vorratspflichtige haben jährlich dem Bundesministerium fur wirt­
schaftliche Angelegenheiten Standort, Bezeichnung, Kapazität und Eignung 
der Lagerkapazitäten bekanntzugeben, die nur oder auch für die Aufnahme von 
Pflichtnotstandsreserven dienen. Die Meldungen sind mit Stichtag 31. Dezem­
ber des Berichtsjahres bis zum Monatsletzten im Februar des Nachjahres ab­
zugeben. 

§ 15. Vorratspflichtige haben fortlaufend Aufzeichnungen zu führen, aus 
denen der jeweilige Lagerstand sowie der Stand an Ptlichtnotstandsreserven 
eindeutig und übersichtlich hervorgeht. Werden Pflichtnotstandsreserven mit 
anderen Beständen in Behältern gemeinsam gelagert (§ 10 Abs.l), so ist der 
Lagerstand mindestens einmal arbeitstäglich, sonst mindestens einmal monat­
lich zu messen. Wird bei der Messung eine Unterschreitung der zu haltenden 
Pflichtnotstandsreserven festgestellt, so ist spätestens am Folgetag nach der 
Messung dem Bundesministerium flir wirtschaftliche Angelegenheiten Mel­
dung zu erstatten. 

§ 16. (1) Sofern es zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen erfor­
derlich ist, hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch 
Verordnung Erhebungen, die sich auf Ölgesellschaften (Art.26 des IEP­
Übereinkommens) beziehen, über folgende Gegenstände anzuordnen: 

1. Aufbringung von Erdöl und Erdölprodukten einschließlich Schätzun­
gen der voraussichtlichen Autbringung in den einzelnen Monaten des 
folgenden Kalenderjahres; 

2. Verfügbarkeit und Verwendung von BefOrderungsmiueln rur Erdöl 
und Erdölprodukte; 

3. sonstige Gegenstände, insbesondere nach den Art.25 bis 36 des IEP­
Übereinkommens. 

(2) In Verordnungen gemäß Abs.l ist insbesondere festzulegen: 
1. der Eintritt der Meldepflicht, 
2. der Kreis der Meldepflichtigen, 
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nat durchgefuhrten Importe an Erdöl und Erdölprodukten schriftlich entspre­
chend den hiefür amtlich aufzulegenden Formularen zu melden. 

§ 13. Vorratspflichtige haben dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit über den Stand der Pflichtnotstandsreserven am jeweiligen Mo­
natsletzten schriftlich entsprechend den hieflir amtlich aufzulegenden Formula­
ren bis zum 15. des Folgernonats Meldung zu erstatten. 

§ 14. Vorratsptlichtige haben jährlich dem Bundesministerium für Wirt­
schaft und Arbeit Standort, Bezeichnung, Kapazität und Eignung der Lager­
kapazitäten bekanntzugeben, die nur oder auch flir die Aufnahme von Pflicht­
notstandsreserven dienen. Die Meldungen sind mit Stichtag 31. Dezember des 
Berichtsjahres bis zum Monatsletzten im Februar des Nachjahres abzugeben. 

§ 15. Vorratsptlichtige haben fortlaufend Aufzeichnungen zu führen, aus 
denen der jeweilige Lagerstand sowie der Stand an Pflichtnotstandsreserven 
eindeutig und übersichtlich hervorgeht. Werden Pflichtnotstandsreserven mit 
anderen Beständen in Behältern gemeinsam gelagert (§ 10 Abs.l), so ist der 
Lagerstand mindestens einmal arbeitstäglich, sonst mindestens einmal monat­
lich zu messen. Wird bei der Messung eine Unterschreitung der zu haltenden 
Ptlichtnotstandsreserven festgestellt, so ist spätestens am Folgetag nach der 
Messung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Meldung zu 
erstatten. 

§ 16. (1) Sofern es zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen erfor­
derlich ist, hat der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit durch Verord­
nung Erhebungen, die sich auf Ölgesellschaften (Art.26 des IEP­
Übereinkommens) beziehen, über folgende Gegenstände anzuordnen: 

1. Aufbringung von Erdöl und Erdölprodukten einschließlich Schätzun­
gen der voraussichtlichen Aufbringung in den einzelnen Monaten des 
folgenden Kalenderjahres; 

2. Verfügbarkeit und Verwendung von Beförderungsmitteln rur Erdöl 
und Erdölprodukte; 

3. sonstige Gegenstände, insbesondere nach den Art.25 bis 36 des IEP­
Übereinkommens. 

(2) In Verordnungen gemäß Abs.l ist insbesondere festzulegen: 
1. der Eintritt der Meldepflicht. 
2. der Kreis der Meldepflichtigen, 
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3. die Gegenstände der Meldung, 
4. die Meldetennine und die Zeiträume, auf die sich die Meldungen zu 

beziehen haben. 

§ 17. (1) Der Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten hat den 
Stand der Pflichtnotstandsreserven, deren Beschaffenheit sowie die Beschaf­
fenheit und Ausstattung der Lager stichprobenweise zu überprüfen. Hiezu 
kann er sich der Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung bedienen. 

(2) Den Kontrollorganen ist freier Zutritt zu den Lagern und Einsicht in 
alle Lageraufzeichnungen und über Veränderungen des Lagerbestandes seit 
der letzten Messung sowie die Entnahme von Proben im unbedingt erforderli­
chen Ausmaß zu gewähren. Besteht der begründete Verdacht, daß die Lager­
stände unrichtig ausgewiesen werden, kann das Kontrollorgan die körperliche 
Aufnahme des Lagerstandes verlangen und die Übernahme und Abgabe von 
Erdöl und Erdölprodukten in oder aus Behältern, in denen Pflichtnotstandsre­
serven gehalten werden, vorübergehend und so lange einstellen, als tur die 
Messung der Lagerstände notwendig ist. 

§ 18. (1) Soweit es zur ErfiilIung völkerrechtlicher Verpflichtungen erfor­
derlich ist, sind die in einer Verordnung nach § 16 bezeichneten Meldepflich­
tigen zur Auskunftserteilung an die mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes 
betrauten Behörden verpflichtet. 

(2) Wird Mineralöl aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu gewerblichen 
Zwecken oder im Versandhandel in das Anwendungsgebiet verbracht, so ist 
gleichzeitig mit der Vorlage des nach * 35 oder § 42 Mineralölsteuergesetz 
1995 vorgesehenen Begleitdokumentc; dem tUr die amtliche Aufsicht zuständi­
gen Zollamt rur Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ein Melde­
schein nach dem in der Anlage festgelegten Muster in zweifacher Ausfertigung 
vorzulegen. 

(3) Das im Abs.2 angeruhrte Zollamt hat die Angaben im Meldeschein 
mit jenen im Begleitdokument auf Übereinstimmung zu überprüfen und nach 
Überprüfung eine Ausfertigung an das Bundesministerium fUr wirtschaftliche 
Angelegenheiten weiterzuleiten. Die zweite Ausfertigung verbleibt beim Zoll· 
amt. Stimmen die Angaben im Meldeschein mit jenen im Begleitdokument 
nicht überein, hat das Zollamt den Anmeldepflichtigen zur Berichtigung aufzu­
fordern. Unterläßt der Anmeldepflichtige die Berichtigung oder verweigert er 
die Abgabe des Meldescheins hat das Zollamt dies binnen vier Wochen dem 
Bundesministerium tUr wirtschaftliche Angelegenheiten zu berichten. Gleich-
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3. die Gegenstände der Meldung, 
4. die Meldetennine und die Zeiträume, auf die sich die Meldungen zu 

beziehen haben. 

§ 17. (l) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit hat den Stand 
der Ptlichtnotstandsreserven, deren Beschaffenheit sowie die Beschaffenheit 
und Ausstattung der Lager stichprobenweise zu überprüfen. Hiezu kann er sich 
der Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung bedienen. 

(2) Den Kontrollorganen ist freier Zutritt zu den Lagern und Einsicht in 
alle Lageraufleichnungen und über Veränderungen des Lagerbestandes seit 
der letzten Messung sowie die Entnahme von Proben im unbedingt erforderli­
chen Ausmaß zu gewähren. Besteht der begründete Verdacht, daß die Lager­
stände unrichtig ausgewiesen werden, kann das Kontrollorgan die körperliche 
Aufnahme des Lagerstandes verlangen und die Übernahme und Abgabe von 
Erdöl und Erdölprodukten in oder aus Behältern, in denen Pflichtnotstandsre· 
serven gehalten werden, vorübergehend und so lange einstellen, als rur die 
Messung der Lagerstände notwendig ist. 

§ 18. (I) Soweit es zur ErfiiIlung völkerrechtlicher Verpflichtungen erfor­
derlich ist, sind die in einer Verordnung nach § 16 bezeichneten Meldepflich­
tigen zur AuskunftSCIteilung an die mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
betrauten Behörden verpflichtet. 

(2) Wird Mineralöl aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu gewerblichen 
Zwecken oder im Versandhandel in das Anwendungsgebiet verbracht, so ist 
gleichzeitig mit der Vorlage des nach § 35 oder § 42 Mineralölsteuergesetz 
1995 vorgesehenen Begleitdokuments dem rur die amtliche Aufsicht zuständi­
gen Zollamt flir Zwecke der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ein Melde­
schein nach dem in der Anlage festgelegten Muster in zweifacher Ausfertigung 
vorzulegen. 

(3) Das im Abs.2 angeführte Zollamt hat die Angaben im Meldeschein 
mit jenen im Begleitdokument auf Übereinstimmung zu überprüfen und nach 
Überprüfung eine Ausfertigung an das Bundesministerium fllr Wirtschaft und 
Arbeit weiterzuleiten. Die zweite Ausfertigung verbleibt beim Zollamt. Stim­
men die Angaben im Meldeschein mit jenen im Begleitdokument nicht über­
ein, hat das Zollamt den Anmeldepflichtigen zur Berichtigung aufzufordern. 
Unterläßt der Anmeldepflichtige die Berichtigung oder verweigert er die Ab­
gabe des Meldescheins hat das Zollamt dies binnen vier Wochen dem Bun­
desministerium für Wirtschaft und Arbeit zu berichten. Gleichzeitig hat das 
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zeitig hat das Zollamt die im Meldeschein vorgesehenen Daten unter Heran­
ziehung des Begleitdokuments dem Bundesministerium fur wirtschaftliche 
Angelegenheiten zu melden. 

(4) Ist die Vorlage eines Begleitdokuments nach Abs.2 nicht erforderlich, 
hat der Mineralölsteuerschuldner gleichzeitig mit der Steueranmeldung den 
Meldeschein vorzulegen. 

(5) 1. Der Bundesminister rur Finanzen hat dem Bundesminister fur wirt­
schaftliche Angelegenheiten fur jeden Kalendermonat bis zum 15. des 
Folgernonats die sonst auf dem Meldeschein vorgesehenen Daten hin­
sichtlich der in diesem Kalendermonat erfolgten ÜberfUhrungen von 
Erdöl oder Erdölprodukten in den zollrechtlieh freien Verkehr zu ü­
bermitteln. 

2. Bei Anmeldungen im vereinfachten Verfahren nach Art.76 Abs.1 
Buchstabe b oder c des Zollkodex (Verordnung (EWG) Nr.2913/92 
des Rates vom 12. Oktober 1992. ABl.EG Nr.L 302 vom 19.10.1992) 
hat die Übermittlung der in Z 1 genannten Daten bis zum Ende des 
Folgernonats zu erfolgen und kann die Zollbehörde verlangen. daß der 
Anmelder gemeinsam mit der ergänzenden Anmeldung (§ 59 Abs.2 
Zollrechts-Durchruhrungsgesetz, BGBI. Nr.659/1994) Meldescheine 
abzugeben hat. 

(6) 1. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist berech­
tigt, rur Zwecke dieses Bundesgesetzes Auskünfte über die im Melde­
schein aufscheinenden Daten vom Bundesminister für Finanzen oder 
von den Zollbehörden zu verlangen. 

2. Der Bundesminister für Finanzen und die Zollbehörden können sich 
zur Erfassung und Übermittlung der in diesem Paragraphen genannten 
Daten und zur Erteilung der nach Z 1 verlangten Auskünfte der auto­
mationsunterstützten Datenverarbeitung und der automationsunter­
stützten Datenübermittlung bedienen. 

3. Der Bundesminister für Finanzen kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten rur alle oder be­
stimmte Vorgänge auf den Meldeschein verzichten, wenn die automa­
tionsunterstützte Meldung der erforderlichen Daten an das Bundesmi­
nisterium fur wirtschaftliche Angelegenheiten gewährleistet ist. 

§ 19. Die Ergebnisse von Erhebungen gemäß den ~~ 11 bis 18 dürfen nur 
fur Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

§ 20. Für die der Vorratspflicht nach diesem Bundesgesetz unterliegenden 
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Zollamt die im Meldeschein vorgesehenen Daten unter Heranziehung des 
Begleitdokuments dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zu 
melden. 

(4) Ist die Vorlage eines Begleitdokuments nach Ahs.2 nicht erforderlich, 
hat der Mineralölsteuerschuldner gleichzeitig mit der Steueranmeldung den 
Meldeschein vorzulegen. . 

(5) 1. Der Bundesminister rur Finanzen hat dem Bundesminister für Wirt­
schaft und Arbeit tur jeden Kalendermonat bis zum 15. des Folge­
monats die sonst auf dem Meldeschein vorgesehenen Daten hinsicht­
lich der in diesem Kalendermonat erfolgten Überfuhrungen von Erdöl 
oder Erdölprodukten in den zollrechtlich freien Verkehr zu übermit­
teln. 

2. Bei Anmeldungen im vereinfachten Verfahren nach Art.76 Abs.l 
Buchstabe b oder c des Zollkodex (Verordnung (EWG) Nr.2913/92 
des Rates vom 12. Oktober 1992, ABI.EG Nr.L 302 vom 19.10.1992) 
hat die Übermittlung der in Z 1 genannten Daten bis zum Ende des 
Folgemonats zu erfolgen und kann die Zollbehörde verlangen, daß der 
Anmelder gemeinsam mit der ergänzenden Anmeldung (§ 59 Abs.2 
Zollrechts-Durchfuhrungsgesetz, BGB\. Nr.659/1994) Meldescheine 
abzugeben hat. 

(6) 1. Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit ist berechtigt, für 
Zwecke dieses Bundesgesetzes Auskünfte über die im Meldeschein 
aufscheinenden Daten vom Bundesminister rur Finanzen oder von den 
Zollbehörden zu verlangen. 

2. Der Bundesminister rur Finanzen und die Zollbehörden können sich 
zur Erfassung und Übermittlung der in diesem Paragraphen genannten 
Daten und zur Erteilung der nach Z 1 verlangten Auskünfte der auto­
mationsunterslützten Datenverarbeitung und der automationsunter­
stützten Datenübermittlung bedienen. 

3. Der Bundesminister fur Finanzen kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit rur alle oder bestimmte 
Vorgänge auf den Meldeschein verzichten, wenn die automationsun­
terstützte Meldung der erforderlichen Daten an das Bundesministeri­
um fur Wirtschaft und Arbeit gewährleistet ist. 

§ 19. Die Ergebnisse von Erhebungen gemäß den §§ 11 bis 18 dürfen nur 
fUr Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

§ 20. Für die der Vorratspflicht nach diesem Bundesgesetz unterliegenden 
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Waren ist im Fall einer behördlichen Preisfestsetzung gemäß den Bestimmun­
gen des Preisgesetzes 1992, BGBI.Nr.145, die sich aus der Verpflichtung zur 
Herstellung und Erhaltung von Pflichtnotstandsreserven ergebende Kostenbe­
lastung je Tonne voll zu berücksichtigen. 

§ 21. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungs­
übertretung, wer seiner Vorratspflicht nach § 2 nicht nachkommt, und ist mit 
Geldstrafe bis zu 800 000 S, im Fall der fahrlässigen Begehung mit Geldstra­
fe bis zu 400 000 S zu bestrafen. 

(2) Hat der Täter durch die Begehung einer im Abs.l mit Strafe bedrohten 
Handlung sich oder einen Dritten mit dessen Wissen unrechtmäßig bereichert, 
so ist er oder der Dritte zur Zahlung eines dem Ausmaß der Bereicherung 
entsprechenden Geldbetrages zu verpflichten. Eine Verpflichtung des Dritten 
zur Zahlung eines dem Ausmaß der Bereicherung entsprechenden Geldbetra­
ges besteht auch dann, wenn der Dritte von der durch die Handlung bewirkten 
Bereicherung wissen mußte. 

(3) Von einer Maßnahme gemäß Abs.2 kann abgesehen werden, wenn der 
Vermögens vorteil geringrugig ist oder wenn die Maßnahme den Betroffenen 
unbillig hart träfe. 

(4) Die Vetjährungsfrist (§ 31 Abs.2 VStG) beträgt ein Jahr. 

§ 22. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen, wer 

1. den Bestimmungen des § 4 Abs.2 über das Verbot der Weiterüberbin­
dung einer gemäß § 4 Abs.1 Z 3 übernommenen Verpflichtung zuwi· 
derhandelt, 

2. die Tätigkeit eines Lagerhalters ohne Genehmigung nach § 5 ausübt, 
3. als Lagerhalter die erforderlichen Bestätigungen nach § 5 Abs.3 nicht 

ausstellt oder nicht anzeigt, 
4. als Lagerhalter den Höchsttarif rur die Übernahme der Vorratsptlicht 

nach § 5 Abs.5 überschreitet, 
5. als Lagerhalter, rur den eine Bundeshaftung übernommen wurde, 

gegen die Bestimmungen des § 5 Abs.6 verstößt, 
6. die Meldungen und Auskünfte gemäß den §§ ll, 12, 13, 14 und 18 

nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig erstattet, 
7. die Bestimmungen des § 15 über die Führung von Aufzeichungen 
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Waren ist im Fall einer behördlichen Preisfestsetzung gemäß den Bestimmun· 
gen des Preisgesetzes 1992. BGBI.Nr.l45, die sich aus der Verpflichtung zur 
Herstellung und Erhaltung von Pflichtnotstandsreserven ergebende Kostenbe­
lastungje Tonne voll zu berücksichtigen. 

§ 21. (I) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungs­
übertretung, wer seiner Vorratsptlicht nach § 2 nicht nachkommt, und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, im Fall 
der fahrlässigen Begehung mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Hat der Täter durch die Begehung einer im Abs.1 mit Strafe bedrohten 
Handlung sich oder einen Dritten mit dessen Wissen unrechtmäßig bereichert, 
so ist er oder der Dritte zur Zahlung eines dem Ausmaß der Bereicherung 
ent<;prechenden Geldbetrages zu verpflichten. Eine Verpflichtung des Dritten 
zur Zahlung eines dem Ausmaß der Bereicherung entsprechenden Geldbetra­
ges besteht auch dann, wenn der Dritte von der durch die Handlung bewirkten 
Bereicherung wissen mußte. 

(3) Von einer Maßnahme gemäß Abs.2 kann abgesehen werden, wenn der 
Vermögensvorteil geringfugig ist oder wenn die Maßnahme den Betroffenen 
unbillig hart träfe. 

(4) Die Vetjährungsfrist (§ 31 Abs.2 VStG) beträgt ein Jahr. 

§ 22. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungs über­
tretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 2 
000 Euro zu bestrafen, wer 

1. den Bestimmungen des § 4 Abs.2 über das Verbot der Weiterilberbin­
dung einer gemäß § 4 Abs.1 Z 3 übernommenen Verpflichtung zuwi­
derhandelt, 

2. die Tätigkeit eines Lagerhalters ohne Genehmigung nach § 5 ausübt, 
3. als Lagerhalter die erforderlichen Bestätigungen nach § 5 Abs.3 nicht 

ausstellt oder nicht anzeigt, 
4. als Lagerhalter den Höchsttarif rur die Übernahme der Vorratspflicht 

nach § 5 Abs.5 überschreitet, 
5. als Lagerhalter, rur den eine Bundeshaftung übernommen wurde, 

gegen die Bestimmungen des § 5 Abs.6 verstößt, 
6. die Meldungen und Auskünfte gemäß den §§ 11, 12, 13. 14 und 18 

nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig erstattet, 
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nicht befolgt, 
8. der Verpflichtung, die Kontrollen gemäß § 17 zu dulden, zuwiderhan­

delt, 
9. der Verpflichtung zur Vorlage eines Meldescheines gemäß § 18 nicht 

nachkommt. 

§ 21 AbsA gilt. 

§ 23. (l) Wer Daten widerrechtlich offenbart oder verwertet, die ihm aus­
schließlich Kraft seiner Eigenschaft als Lagerhalter gemäß § 5 anvertraut wur­
den oder zugänglich geworden sind. und deren Offenbarung oder Verwertung 
geeignet ist, ein berechtigtes Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag eines in seinem Interesse an der Geheim­
haltung Verletzten oder auf Antrag der Datenschutzkommission zu verfolgen. 

(3) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist auszuschließen, wenn 
dies 

1. der Staatsanwalt, der Beschuldigte oder ein Privatbeteiligter beantragt, 
oder 

2. das Gericht zur Wahrung von Interessen am Verfahren nicht beteilig­
ter Personen für notwendig hält. 

§ 24. Die Bundesgendarmerie hat als Hilfsorgan der Bezirksverwaltungs­
behörde bei Maßnahmen, die für die Einleitung und DurchfUhrung von Ver­
waltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlich sind, mitzuwir­
ken. 
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7. die Bestimmungen des * 15 über die Führung von Aufzeichungen 
nicht befolgt, 

8. der Verpflichtung, die Kontrollen gemäß § 17 zu dulden. zuwiderhan­
delt. 

10. der Verpflichtung zur Vorlage eines Meldescheines gemäß § 18 
nicht nachkommt; 

10. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirt­
schaft und Arbeit gemäß § 25 Abs. 2 angeordneten statistischen 
Erhebungen nicht nachkommt. 

* 21 AbsA gilt. 
§ 23. (l) Wer Daten widerrechtlich offenbart oder verwertet, die ihm aus­

schließlich Kraft seiner Eigenschaft als Lagerhalter gemäß § 5 anvertraut wur­
den oder zugänglich geworden sind. und deren Offenbarung oder Verwertung 
geeignet ist, ein berechtigtes Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag eines in seinem Interesse an der Geheim­
haltung Verletzten oder auf Antrag der Datenschutzkommission zu verfolgen. 

(3) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist auszuschließen, wenn 
dies 

I. der Staatsanwalt, der Beschuldigte oder ein PrivatbeteiJigter beantragt, 
oder 

2. das Gericht zur Wahrung von Interessen am Verfahren nicht beteilig­
ter Personen fIlr notwendig hält. 

§ 24. Die Bundesgendarmerie hat als Hilfsorgan der Bezirksverwaltungs­
behörde bei Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchfllhrung von Ver­
waltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlich sind, mitzuwir­
ken. 

§ 25. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wird ermäch­
tigt, statistische Erhebungen und sonstige statistische Arbeiten über die 
Lagerung und den Vertrieb von Erdöl und Erdölerzeugnissen anzuordnen 
und durchzuführen. Von dieser Ermächtigung nicht umfasst sind statisti­
sche Erhebungen in Bezug auf die Gewinnung von flüssigen Kohlenwas­
serstoffen. 

(2) Die Anordnung der statistischen Erhebungen hat durch Verord­
nung zu erfolgen. Die Verordnung hat neben der Anordnung von statisti­
schen Erhebungen insbesondere zu enthalten: 
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1. Die Erhebungsmasse; 
2. statistische Einheiten; 
3. die Art der statistischen Erhebung; 
4. Erhebungsmerkmale; 
5. Merkmalsausprägung; 
6. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung; 
7. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflich~ 

tet ist; 
8. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhe­

bungen zu veröffentlichen sind, wobei die Bestimmungen des § 19 
Abs. 2 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBI. I Nr. 163/1999, zu beach­
ten sind. 

(3) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt "Statistik 
Österreich" für Zwecke der Bundesstatistik ist zulässig. 

(4) Die Durchführung der Erhebungen und sowie die Verarbeitung 
der auf Grund dieser Erhebungen beschafften Daten hat unter sinngemä­
ßer Anwendung der Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes 2000, 
BGBI. I Nr. 163/1999, zu erfolgen. 

§ 26. Die Übermittlung von Daten an das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit auf Grund der in den Art. II und III festgelegten 
Meldepflichten und statistischen Erhebungen ist auf elektronischem Wege 
zulässig, wenn vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur 
Verfügung gestellte Formate verwendet werden. 
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Artikel 111 

Brennstoftbevorratung von Kraftwerken 

(I) Zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung haben Betreiber von 
mit fossilen Brennstoffen befeuerten Kraftwerken Brennstoffvorräte in einem 
Umfang zu halten, der es jederzeit ermöglicht die Lieferung elektrischer Ener~ 
gie im Umfang der Engpaßleistung für die Dauer von 30 Tagen fortzusetzen 
oder den Eigenbedarf zu decken. 

(2) Die Brennstoffvorräte müssen folgenden Voraussetzungen genügen: 
1. Die Bestände müssen sich am Standort des Kraftwerks befinden. Der 

Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten kann auf Antrag 
einen anderen Lagerort zulassen, wenn dieser in der Nähe des Kraft­
werks liegt und eine Transportverbindung zum Kraftwerk besteht, 
durch die innerhalb eines Tages die Menge Brennstoffe zum Kraft­
werk verbracht werden kann, die dessen Tagesbedarf entspricht. 

2. Der vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber muß jederzeit berechtigt 
sein, ohne Zustimmung eines Dritten über die Bestände zu verfügen. 

3. Die Bestände dürfen nicht der Erfiillung der Vorratspflicht auf Grund 
der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, anderer Rechts­
vorschriften oder auf Grund von Verträgen mit Dritten dienen. 

4. Die Bestände dürfen nicht zur angemessenen Bevorratung anderer 
Betriebe des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers erforderlich sein. 

5. Die Beschaffenheit der Vorräte muß den bestehenden Rechtsvor· 
schriften entsprechen. 

(3) Die Vorratspflicht besteht nicht für Eigenanlagen mit weniger als 50 
Megawatt Engpaßleistung. 

(4) Die Vorratspflicht besteht fur ein Kraftwerk insoweit nicht, als es 
1. mit Erdgas betrieben wird, dessen Lieferung fur die in Abs.l festge­

legte Zeit vertraglich gesichert ist, 
2. mit anderen Gasen als Erdgas oder mit Abfällen betrieben wird, 
3. mit Braunkohle aus einem in der Nähe gelegenen Bergwerk betrieben 

wird und von dort eine Transportverbindung zum Kraftwerk besteht, 
durch die innerhalb eines Tages die Menge Kohle zum Kraftwerk ver­
bracht werden kann, die dessen Tagesbedarf entspricht. 

(5) Zur Verhütung unmittelbar drohender oder zur Beseitigung eingetre­
tener Schwierigkeiten in der Stromversorgung des vorratspflichtigen Kraft­
werksbetreibers oder seiner Abnehmer kann der Bundesminister für wirt-
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ArtikelIII 

Brennstoftbevorratung von Kraftwerken 

(1) Zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung haben Betreiber von 
mit fossilen Brennstoffen befeuerten Kraftwerken Brennstoffvorräte in einem 
Umfang zu halten, der es jederzeit ermöglicht die Lieferung elektrischer Ener­
gie im Umfang der Engpaßleistung für die Dauer von 30 Tagen fortzusetzen 
oder den Eigenbedarf zu decken. 

(2) Die Brennstoffvorräte müssen folgenden Voraussetzungen genügen: 
1. Die Bestände müssen sich am Standort des Kraftwerks befinden. Der 

Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit kann auf Antrag einen 
anderen Lagerort zulassen, wenn dieser in der Nähe des Kraftwerks 
liegt und eine Transportverbindung zum Kraftwerk besteht, durch die 
innerhalb eines Tages die Menge Brennstoffe zum Kraftwerk ver­
bracht werden kann, die dessen Tagesbedarf entspricht. 

2. Der vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber muß jederzeit berechtigt 
sein, ohne Zustimmung eines Dritten über die Bestände zu verfugen. 

3. Die Bestände dürfen nicht der Erftillung der Vorratspflicht auf Grund 
der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, anderer Rechts­
vorschriften oder auf Grund von Verträgen mit Dritten dienen. 

4. Die Bestände dürfen nicht zur angemessenen Bevorratung anderer 
Betriebe des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers erforderlich sein. 

5. Die Beschaffenheit der Vorräte muß den bestehenden Rechtsvor­
schriften entsprechen. 

(3) Die Vorratspflicht besteht nicht fur Eigenanlagen mit weniger als 50 
Megawatt Engpaßleistung. 

(4) Die Vorratspflicht besteht für ein Kraftwerk insoweit nicht, als es 
1. mit Erdgas betrieben wird, dessen Lieferung rur die in Abs.l festge­

legte Zeit vertraglich gesichert ist, 
2. mit anderen Gasen als Erdgas oder mit Abfallen betrieben wird, 
3. mit Braunkohle aus einem in der Nähe gelegenen Bergwerk betrieben 

wird und von dort eine Transportverbindung zum Kraftwerk besteht, 
durch die innerhalb eines Tages die Menge Kohle zum Kraftwerk ver­
bracht werden kann, die dessen Tagesbedarf entspricht. 

(5) Zur Verhütung unmittelbar drohender oder zur Beseitigung eingetre­
tener Schwierigkeiten in der Stromversorgung des vorratsptlichtigen Kraft­
werksbetreibers oder seiner Abnehmer kann der Bundesminister für Wirt-
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schaftliche Angelegenheiten auf Antrag des vorratspflichtigen Kraftwerks­
betreibers Brennstoffvorräte vorübergehend, längstens jedoch rur die Dauer 
von sechs Monaten, gerechnet ab Bescheiderlassung, freigeben. Dies ist nur so 
weit und so lange zulässig, als die Schwierigkeiten auf andere zumutbare Wei­
se nicht behoben werden können. 

(6) Ohne vorherige Freigabe nach Absatz 5 sind Entnahmen aus den Vor­
räten ausnahmsweise zulässig, wenn die Freigabe nicht rechtzeitig erlangt und 
eine Störung in der Stromversorgung auf andere zumutbare Weise nicht ver­
mieden werden kann. Die Entnahme ist dem Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten unverzüglich anzuzeigen und die nachträgliche Freigabe 
zu beantragen. 

(7) Vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber haben dem Bundesministerium 
fur wirtschaftliche Angelegenheiten jeweils für das abgelaufene KaIendervier­
teljahr bis zum Ende des darauf folgenden Monats schriftlich unter Verwen­
dung amtlicher Vordrucke zu melden: 

1. die für jedes Kraftwerk, das unter die Vorratspflicht fallt, an jedem 
Monatsende gehaltenen Bestände an fossilen Brennstoffen unter An­
gabe des Ortes der Lagerung und der Reichweite in Tagen, 

2. die am Ende des Kalendervierteljahres gehaltenen Gesamtbestände 
des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers an fossilen Brennstoffen, 

3. den Gesamtverbrauch des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers an 
fossilen Brennstoffen und den Verbrauch des einzelnen Kraftwerks. 

(8) Vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber haben dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten auf Verlangen innerhalb einer ihnen ge­
setzten Frist die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die 
erforderlich sind, um die Erfüllung der Vorratspflicht überwachen zu können. 

(9) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 100 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen Abs.1 nicht ständig die vorgeschriebenen Brennstoffvor­
räte hält. 

(10) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehör­
de mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu bestrafen ist, begeht, wer die Meldungen 
und Auskünfte gemäß Abs.6 und 7 nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder 
unvollständig erstattet. 
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schaft und Arbeit auf Antrag des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers 
Brennstoffvorräte vorübergehend, längstens jedoch rur die Dauer von sechs 
Monaten, gerechnet ab Bescheiderlassung, freigeben. Dies ist nur so weit und 
so lange zulässig, als die Schwierigkeiten auf andere zumutbare Weise nicht 
behoben werden können. 

(6) Ohne vorherige Freigabe nach Absatz 5 sind Entnahmen aus den Vor­
räten ausnahmsweise zulässig, wenn die Freigabe nicht rechtzeitig erlangt und 
eine Störung in der Stromversorgung auf andere zumutbare Weise nicht ver­
mieden werden kann. Die Entnahme ist dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit unverzüglich anzuzeigen und die nachträgliche Freigabe zu bean­
tragen. 

(7) Vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber haben dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit jeweils für das abgelaufene Kalendervierteljahr bis 
zum Ende des darauf folgenden Monats schriftlich unter Verwendung amtli­
cher Vordrucke zu melden: 

1. die für jedes Kraftwerk, das unter die Vorratspflicht fal1t, an jedem 
Monatsende gehaltenen Bestände an fossilen Brennstoffen unter An­
gabe des Ortes der Lagerung und der Reichweite in Tagen, 

2. die am Ende des Kalendervierteljahres gehaltenen Gesamtbestände 
des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers an fossilen Brennstoffen, 

3. den Gesamtverbrauch des vorratspflichtigen Kraftwerksbetreibers an 
fossilen Brennstoffen und den Verbrauch des einzelnen Kraftwerks. 

(8) Vorratspflichtige Kraftwerksbetreiber haben dem Bundesministerium 
flir Wirtschaft und Arbeit auf Verlangen innerhalb einer ihnen gesetzten Frist 
die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, 
um die Erful1ung der Vorratspflicht überwachen zu können. 

(9) Eine VerwaltungsUbertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit Geldstrafe bis zu 7 000 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen Abs.1 nicht ständig die vorgeschriebenen Brennstoffvor­
räte hält. 

(10) Eine VerwaltungsUbertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehör­
de mit Geldstrafe bis zu 2 000 Euro zu bestrafen ist, begeht, wer die Meldun­
gen und Auskünfte gemäß Abs. 6 und 7 nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig 
oder unvollständig erstattet. 
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Artikel IV 

(I) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2001 außer Kraft. Art. II § 1 und § 2, § 3 Abs.5 erster und 
zweiter Satz, § 4 Abs.l 2.3, § 5 Abs.2, Abs.6 Z 6 und Abs.7, § 6, § 1 L § 12 
Abs.l erster Satz, § 14 zweiter Satz, § I8, § 21, § 22 und Art.lV Abs.2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 835/1995 treten mit 1. Jänner 1996 in 
Kraft. Die Verpflichtung zur Übermittlung von Daten sowie das Auskunfts­
recht gemäß § 18 erstreckt sich auch auf Importe, die ab dem 1. Jänner 1995 
getätigt wurden. 

(la) Art.lI § I Abs.l Z 3 Iit.c, § 1 Abs.1 2 13, § 2 Abs.l letzter Satz, § 2 
AbsA, Art.IV Abs.l erster Satz und die Anlage zu § 18 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI.Nr.792/1996 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(lb) Art. IV Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
I Nr. 179/I998 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Artikels II dieses Bundesgesetzes sind be­
traut: 

1. Hinsichtlich des § 18 der Bundesminister rur Finanzen im Einverneh­
men mit dem Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten; 

2. hinsichtlich des § 20 der Bundesminister rur wirtschaftliche Angele­
genheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen; 

3. hinsichtlich des § 23 der Bundesminister rur Justiz; 
4. hinsichtlich des § 24 der Bundesminister fur wirtschaftliche Angele­

genheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister ftir Inneres; 
5. im übrigen der Bundesminister fur wirtschaftliche Angelegenheiten. 

(3) Mit der Vollziehung des Artikels III dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister rur wirtschaftliche Angelegenheiten betraut. 
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Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2006 außer Kraft. Art. II § 1 und § 2, § 3 Abs.5 erster und 
zweiter Satz, § 4 Abs.l 2.3, § 5 Abs.2, Abs.6 Z 6 und Abs.7, § 6, § 11, § 12 
Abs.l erster Satz, § 14 zweiter Satz, § 18, § 21, § 22 und Art.lV Abs.2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. 835/1995 treten mit 1. Jänner 1996 in 
Kraft. Die Verpflichtung zur Übermittlung von Daten sowie das Auskunfts­
recht gemäß § 18 erstreckt sich auch auflmporte, die ab dem 1. Jänner 1995 
getätigt wurden. 

(la) Art.n § 1 Abs.1 Z 3 lit.c, § 1 Abs.l 2 13, § 2 Abs.l letzter Satz, § 2 
AbsA, Art.lV Abs.l erster Satz und die Anlage zu § 18 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI.Nr.792/1996 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

(l b) Art. IV Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGB 1. 
I Nr. 179/1998 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

(lc) Art. 11 § 1 Abs. 1 Z 2, § 1 Abs. 3, § 3 Abs. 2 bis 4, § 4 Abs. 2, § 5 
Abs. 2,3 und 5, Abs. 6 Z 1,3,4,6 und 7 und Abs. 7, § 8, § 9 Abs. 2 und 3, 
§ 11, § 12, §§ 13 bis 15, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 3, 5 Z 1 und Abs. 
6 Zl und 3, § 21 Abs. 1, § 22 sowie §§ 25 und 26, Art. IU Abs. 2 und 5 bis 8 
sowie Art. IV Abs. } erster Satz und Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bun­
desgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200} treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. Art. 
11 § 3 Abs. 5 in der f'assung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200l tritt 
mit 1. April 2002 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung des Artikels II dieses Bundesgesetzes sind be­
traut: 

1. Hinsichtlich des § 18 der Bundesminister tUr Finanzen im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit; 

2. hinsichtlich des § 20 der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Finanzen; 

3. hinsichtlich des § 23 der Bundesminister für Justiz; 
4. hinsichtlich des § 24 der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Inneres; 
5. im übrigen der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit. 

(3) Mit der Vollziehung des Artikels III dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit betraut. 
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